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Vorbemerkung
1984 gelangt die Bankeninitiative der SPS zur Volksabstimmung. 
Eine entscheidende politische und entwicklungspolitische Aus
einandersetzung mit dem wirtschaftlich und politisch wohl 
stärksten Gegner, den man in der Schweiz finden kann, steht 
bevor.

Die "Aktion Finanzplatz Schweiz - Dritte Welt" - ein Zusam
menschluss mehrerer entwicklungspolitischer Organj sationen 
unterstützt die Bankeninitiative aus entwicklungspolitischer 
Sicht. Im Vordergrund steht dabei die von der Bankeninitiative 
geforderte Eindämmung der Kapitalflucht in die Schweiz.

Das vorliegende Dossier stellt diese Problematik im Hinblick 
auf die Abstimmungskampagne dar: Es enthält die notwendigen In
formationen und Fallbeispiele, um zum Thema Fluchtgeld ver
tieft argumentieren zu können.

Das Dossier setzt keine Vorkenntnisse voraus, es soll für jeden 
interessierten Laien verständlich sein. Dabei sei aber nicht 
verschwiegen, dass das Durcharbeiten des Dossiers einen gewissen 
"Biss" erfordert.

Je mehr einzelne Leser und Gruppen aber ins Bankenthema ein- 
steigen und dieses nicht den "Experten" überlassen, umso eher 
können wir der millionenschweren Bankenpropaganda wirkungsvoll 
begegnen!

Tobias Bauer
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I.

Die Gelddrehscheibe 
Schweiz
"Geld, das wir für Projekte in 
Thailand, Singapur oder Indo
nesien ausleihen, geht in Wirk
lichkeit nach Winterthur oder 
Zug."
(aus einem Inserat der SBG)
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Wenn man Geldströme fliessen sehen könnte und aus der Vogel
schau auf die Schweiz hinunterschauen würde, ergäbe sich etwa 
folgendes Bild:

Zum einen sieht man einen dauernden Strom von Geldern aus dem 
Ausland in die Schweiz fliessen, zum grössten Teil zu den Ban
ken, zu einem guten Teil aber auch zu Finanzgesellschaften, 
Versicherungen, multinationalen Unternehmen, Briefkastenfirmen, 
Anwälten und Treuhändern. Diese Gruppen bilden zusammen den 
internationalen Finanzplatz Schweiz. Dieser umfasst die Finanz
transaktionen mit dem Ausland, denen kein eigentlicher Waren
verkehr zugrunde liegt.
Der grösste Teil des zu beobachtenden Stromes kommt aus den 
westlichen Industrieländern. Einen bedeutenden Anteil von je 
etwa einem Zehntel des Gesamtstroms entfällt daneben auf die 
oelproduzierenden Länder, die Entwicklungsländer und die Finanz
zentren der Dritten Welt. Man sieht auch, dass in diesem Kapi
talstrom immer auch schmutziges und illegales Geld, d.h. Flucht
geld, mitfliesst. Der Fluchtgeldstrom schwillt vor allem wäh
rend politischer, militärischer und wirtschaftlicher Unruhen 
im Ausland an.

Zum ändern sieht man einen dauernden Strom aus der Schweiz ins 
Ausland fliessen: zum grössten Teil in die internationalen Fi
nanzmärkte, zu einem kleineren Teil auch direkt in ausländi
sche Unternehmen und Staaten, sowie internationale Organisatio
nen. Ein bedeutender Anteil fliesst dabei direkt oder indirekt 
in die Dritte Welt, beim bewilligungspflichtigen Kapitalexport 
etwa ein Fünftel.

In etwa entsprechen sich die zwei beschriebenen Ströme; der 
weitaus grösste Teil des hereinfliessenden Geldes wird sogleich 
wieder im Ausland angelegt. Der Finanzplatz Schweiz funktio
niert also vor allem als Gelddrehscheibe, als riesiges Vermö- 
gensverwaltungsZentrum im Dienst der Reichen dieser Welt.

Was bedeutet dies für die Dritte Welt? Aus der Drehscheiben
funktion der Schweiz ergibt sich ein Abhängigkeitskreislauf, 
in welchem die Dritte Welt immer stärker gefangen ist (Abbil
dung 1 ) .

Durch die Kapitalflucht der reichen Oberschichten wird den Län
dern der Dritten Welt Kapital entzogen, das für deren Entwick
lung dringend benötigt würde. Die Kapitalflucht ist also mit 
ein Grund, dass sich die Länder bei den westlichen Banken ver
schulden müssen. Gleichzeitig gehen dem Staat damit auch Steu
ergelder verloren. Deshalb sind selbst reformwillige Regierun
gen nicht in der Lage, dringend notwendige Projekte zur Deckung 
vitalster menschlicher Grundbedürfnisse zu finanzieren.
Und schliesslich bilden die Fluchtgelder im Ausland für die 
Oberschichten der Dritten Welt eine Art politischer Rückver
sicherung. Mit dieser finanziellen Rückendeckung für "unvor
hergesehene Fälle" können sie die Ausbeutung im eigenen Land 
noch hemmungsloser vorantreiben.
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Die Verschuldung durch Kreditaufnahmen bei den internationalen 
Banken - auch bei Schweizer Banken - ist zu einem immer drücken
deren Problem für die Dritte Welt geworden. Die gesamte Schul
denlast der Dritten Welt ist auf über 1500 Milliarden Franken 
angewachsen. Verschiedene Länder müssen ihre gesamten Export
einnahmen oder sogar noch mehr für die Schuldenzahlungen aufwen
den. Als Gründe für diese hoffnungslose Verschuldungssituation 
können unter anderem genannt werden:
- Falsches Entwicklungskonzept: Gerade die Banken beharren ge
genüber der Dritten Welt auf dem Konzept einer mit Auslandkapi
tal finanzierten und auf Export und Eingliederung in den Welt
markt ausgerichteten Entwicklung. Um die zur Schuldenzahlung 
nötigen Devisen zu beschaffen, müssen die Länder der Dritten 
Welt unter dem Druck der Banken und des Internationalen Währungs
fonds (IWF) in erster Linie den Exportsektor ausbauen, während 
die wichtigsten Grundbedürfnisse der einheimischen Bevölkerung 
nicht gedeckt werden können: Luxusfrüchte für die Industrielän
der statt Brot für die Hungernden in der Dritten Welt.
- Sich verschlechternde Austauschverhältnisse: Aufgrund der 
sinkenden Rohstoffpreise verdienen die Länder der Dritten Welt, 
welche vor allem Rohstoffe exportieren, real immer weniger. Die 
Schuldenlast wird damit noch drückender.
- Hohe Zinsen: Aehnlich wirken sich auch die vor allem aufgrund 
der amerikanischen Hochzinspolitik massiv gestiegenen interna
tionalen Zinssätze aus.

Abbildung 1;
Abhängigkeitskreislauf Finanzplatz Schweiz - Dritte Welt
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Kapitalflucht wird meistens entweder nach ökonomischen oder juristi
schen Kriterien definiert. Ein Beispiel für die erste Art der Defini
tion: "Kapitalflucht ist eine autonome, private, zwischenstaatliche Ka
pitalbewegung, die ausgelöst wird durch das Auftreten eines Risikos, das 
von den gesellschaftlichen, staatlichen und politischen Rahmenbedingungen 
des Exportlandes ausgeht (Kurzformel: Rahmenrisiko)". (SEK-Studie II,S.125).

In diesem Sinn kann man von Kapitalflucht sprechen, wenn Kapital aus ei
nem wirtschaftlich schwächeren Land (zum Beispiel einem Land der Dritten 
Welt) in ein Land mit stabilen Verhältnissen (z.B.: die Schweiz) übertra
gen wird, obwohl die Zinsen im Herkunftsland in der Regel höher sind.
Mit der Kapitalflucht soll das Geld politischer Unsicherheit, wirtschaft
lichen Risiken, starker Geldentwertung oder ganz einfach der Besteuerung 
entzogen werden.

Diese ökonomische Definition braucht sich nicht mit der juristischen zu 
decken.' Juristisch wird dann von Kapitalflucht gesprochen, wenn der Kapi
taltransfer mit einer illegalen Komponente verbunden ist. Als Spezial
fälle von Kapitalflucht können hier erwähnt werden:

* Schwarze Gelder, die durch Kapitalflucht reingewaschen werden (Gelder
aus kriminellen Handlungen wie Bestechung, Erpressung, Drogenhandelt etc.)

* Gelder, die verschoben werden, damit sie im Herkunftsland nicht versteu
ert werden müssen.

* Gelder, die unter Verletzung der Kapitalausfuhrbestimmungen des Her
kunftslandes verschoben werden.

Vor allem der letzte Punkt ist für die Dritte Welt von grösser Bedeutung. 
Nahezu alle Entwicklungsländer haben zum Schutz gegen die finanzielle Aus
blutung durch Kapitalflucht strenge Kapitalausfuhrrestriktionen erlassen. 
Damit deckt sich für die Dritte Welt die juristische Definition praktisch 
vollständig mit der ökonomischen, denn wer aus ökonomischen Motiven Kapi
talflucht betreibt, verletzt dabei zwangsläufig die Devisenvorschriften.

Was ist Kapitalflucht?

Schliesslich ist die Kapitalflucht für die davon betroffenen Län
der mit ein Grund für immer stärkere Verschuldung. So ist etwa 
folgender Teufelskreis zu beobachten:
Aufgrund der Kapitalflucht fehlt Kapital im Entwicklungsland A. 
Das Land nimmt darum bei ausländischen Banken, zum Beispiel den 
schweizerischen, Kredite auf. Ironie des Schicksals: Bei diesen 
Geldern handelt es sich zu einem guten Teil um eben diese Flucht
gelder, welche die Schweizer Banken wieder im Ausland anlegen. 
Diesmal sind die Gelder aber begleitet von den Bedingungen der 
westlichen Banken.
Nun verschlechtert sich zudem die wirtschaftliche Situation des 
Landes A massiv, weil die Preise seiner Exportgüter sinken, wäh
rend die internationalen Zinsen steigen. Das Land A muss weitere 
Kredite aufnenmen, nur schon um die alten Verbindlichkeiten zu 
erfüllen. Es wird faktisch zahlungsunfähig. Die Unterstützung
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(upi) Der gestürzte äthiopische Kaiser entnommen Wenkn konnte, versichert, daas. 
Haile Selassie bat «ich nach Angaben aus Ex-Kaacr Haile Seiasste emgowfllte^d|rSy  
diplomatischen Kreisen io Addis Abeba be- die in seinem Namen in 
ggi* erklärt, einen Teil seines Auslandsver« deponierten 

an die neuen Miiitärherrscber des dis Abeba 
ZMfjfcSk auszuhändigen. Die Diplomaten 

Vermutung, dass sich Haile 
haben

Luzerner Tagblatt 29.11.79

Wo sind die Negus-Millionen?
Hat sich der gestürzte äthiopische Kaiser Halle Selasse mH seinen AasJand- 
konten sein Leben erkauft? -  Transfer seines angeblich auf Schweizer Ban
ken deponierten Riesenrennögeas an die neuen Machthaber in Aethiopien? 
-  Erklärungen des Schweizer Botschafters in Addis Abeba



In einträchtiger Zusammenarbeit mit dem IWF nutzen die Schweizer Banken 
die Abhängigkeit der Dritten Welt von ihren Krediten, um ein "investi
tionsfreundliches Klima" durchzusetzen. Im Klartext heisst das: Abbau von 
Sozialleistungen, Streichen von Grundsubventionen, Kürzen der Reallöhne, 
Disziplinierung der Gewerkschaften etc. Solche Bedingungen sind durch 
rechtsgerichtete, diktatorische Regimes natürlich am ehesten zu erfüllen. 
Die Regierungen von Ländern wie Argentinien, Chile, den Philippinen, Süd
korea oder Südafrika gehören denn auch zu den bevorzugten Geschäftspart
nern unserer Banken.

Schweizer Banken stützen Diktaturen

des IWF muss mit einer wirtschaftlichen und politischen Bevor
mundung erkauft werden. Die im Land A herrschende massive Krisen
situation führt ihrerseits wieder zu verstärkter Kapitalflucht, 
welche wiederum den Devisenmangel verschärft, usw. usf.

•

Wie wir gesehen haben, sind Kapitalflucht und Verschuldung zwei 
Seiten der gleichen Medaille "Finanzplatz Schweiz". Sie bilden 
einen Abhängigkeitskreislauf, der für viele Länder der Dritten 
Welt den unausweichlichen Weg in die Verelendung bedeutet.

Das vorliegende Dossier beleuchtet vor allem die eine Seite des 
Abhängigkeitskreislaufes, die Kapitalflucht in die Schweiz:

Welches sind die Grössenordnungen von Fluchtkapital, warum ist 
die Schweiz als Fluchtgeldziel so beliebt, wie wird Kapital
flucht abgewickelt, welche Auswirkungen hat die Kapitalflucht 
für die Dritte Welt? Schliesslich wird dargestellt, welche Mög
lichkeiten die Bankeninitiative zur Eindämmung der Kapitalflucht 
vorsieht.
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Fluchtgeld 
in Milliardenhöhe
"Geld allein macht nicht 
glücklich, man muss es auch 
in der Schweiz haben."
(in vielen Geldanlage-Ratgebern 
zu findende Weisheit)



Wieviel Fluchtkapital liegt bei Schweizer Banken? Leider ist 
diese Frage nicht genau zu beantworten. Zum einen sind die ent
sprechenden Statistiken in der Schweiz völlig ungenügend. Zum 
ändern ist Kapitalflucht naturgemäss etwas, das sich im Dunkeln 
abspielt. Die Ströme von legalem Geld und Fluchtkapital durch
mischen sich und sind nur schwierig zu trennen.

Die Schweizer Banken, welche als einzige über nähere Informatio
nen verfügen würden, hüllen sich in Schweigen. Wenn wir trotz
dem versuchen, die in der Schweiz liegenden Fluchtgelder zu 
quantifizieren, soll damit nicht ein falscher Eindruck von Ge
nauigkeit erweckt werden. Es geht darum, die vorhandenen Zahlen 
und Informationen möglichst gut auszuwerten und somit zumindest 
plausible Grössenordnungen zu ermitteln. Dabei konzentrieren wir 
uns im folgenden fast ausschliesslich auf die Fluchtgelder aus 
der Dritten Welt.

Die Bankenstatistik der Nationalbank ...

stellt für die Schätzung des Fluchtkapitals die wichtigste Quelle dar.
Sie enthält eine länderweise Gliederung der Guthaben und Verpflichtungen, 
resp. der Treuhandguthaben und -Verpflichtungen (seit 1976) der Schweizer 
Banken, d.h. derjenigen Institute, die dem Bankengesetz unterstellt sind. 
Allerdings ist die länderweise Gliederung sehr unvollständig-, oft werden 
mehrere Länder zu heterogenen Gruppen zusammengefasst. Nur fünf Länder 
der Dritten Welt sind einzeln ausgewiesen (Brasilien, Argentinien, Indien, 
Pakistan und Israel). Die Zahlen der Nationalbankstatistik stellen Jahres- 
endbestände dar. Ueber die effektiven Kapitalverschiebungen im Lauf des 
Jahres sagen sie wenig aus.

Wo sind Fluchtgelder zu suchen?________
Im folgenden schauen wir, wohin die Fluchtgelder im Schweizeri
schen Bankensektor fliessen können (vgl. Abbildung 2). Weitere 
Sektoren ausserhalb des Bankenbereichs (z.B. der Kauf von Immo
bilien) werden ausser Acht gelassen.

Stellen wir uns einen ausländischen Privatmann vor, der Flucht
gelder in der Höhe von einigen Hunderttausend Franken in die 
Schweiz gebracht hat. Welches sind die wichtigsten Anlagemög
lichkeiten?

a) Konto bei einer Bank

Die Schweizer Banken stellen verschiedene Arten von Konten zur 
Verfügung, welche alle auch als Nummernkonten ausgestaltet wer
den können. Diese Konten werden in zwei Klassen unterteilt:
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Die Dienstleistungskonten, beispielsweise Kontokorrent oder 
Depositenkonto, werfen praktisch keinen Zins ab und dienen in 
erster Linie als Basis für weitere Anlagen. Das Depositenkonto 
wird mit einem Wertschriftendepot kombiniert, und die Wertschrif- 
tenerträge können von der Bank laufend dem Konto gutgeschrieben 
werden. Einen kleinen Betrag wird der ausländische Kunde also 
wahrscheinlich auf ein Dienstleistungskonto legen.
Die Anlagekonten, z.B. Sparkonten, Festgeldkonto, sind für den 
ausländischen Kunden kaum von grösser Bedeutung. Im Vergleich 
zu anderen Anlagemöglichkeiten ist der Zins relativ niedrigr 
und zudem unterliegen die Erträge der Verrechnungssteuer.

Es kann also angenommen werden, dass der ausländische Kunde 
nur einen kleinen Bruchteil seines Geldes - allenfalls einige 
zehntausend Franken - auf Bankkonten anlegen wird. Im Gegensatz 
dazu benötigen multinationale Unternehmungen zur Abwicklung 
ihres laufenden Zahlungsverkehrs hohe Kontobestände.

Abbildung 2: Wohin die Fluchtgelder fHessen

Flucht gelder
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b) Wertschriftendepot bei einer Bank

Es gibt verschiedene Arten von Wertschriftendepots:
Das geschlossene Depot dient lediglich der sicheren Aufbewah
rung von Wertschriften. Die gesamte Verwaltung der Wertschrif
ten, der Kauf und Verkauf von Wertschriften und deren techni
sche Ueberwachung, welche im Inkasso von Zinsen und Dividenden 
etc. besteht, wird weiterhin vom Kunden ausgeführt. In einem 
solchen Depot können natürlich auch weitere Wertsachen wie 
Schmuck, Edelsteine, Edelmetalle aufbewahrt werden. Diese Wert
sachen, welche einen bedeutenden Wert aufweisen können, werden 
im folgenden ausser Acht gelassen, da darüber keinerlei sicheren 
Angaben gemacht werden können.
Für das offene Depot übernimmt die Bank die technische Ueber
wachung des Depots.
Als weitere Anlagemöglichkeit gibt es das Depot mit Verwaltungs
auftrag an die Bank. Die Bank übernimmt dabei die erforderliche 
Vermögensdisposition - wie Aenderung des Wertschriftenbestandes
- auf Rechnung und Gefahr des Kunden in eigenem Ermessen. In 
diesem Bereich spielen die Schweizer Banken eine führende Rolle. 
"Hinzu kommt, dass die Schweizer Banken das Wertschriftenge
schäft weit intensiver pflegen als die Banken in den meisten 
übrigen Ländern. Der Wert der bei den Schweizer Banken deponier
ten Titelbestände wird auf mehrere hundert Milliarden Franken 
geschätzt, wobei die drei grössten Banken etwa zwei Drittel 
dieser Vermögensanlagen verwalten dürften." (SBG-Schrift "Euro
markt", S.22). Darin liegt auch die bedeutende "Placierungs
kraft" der Schweizer Grossbanken für Anleihen begründet. Etwa 
die Hälfte aller Euroanleihen findet durch die Vermittlung der 
Schweizer Banken den Weg in deren Kundendepots.
Wertschriften stellen die klassische längerfristige Anlagemög
lichkeit dar. Der ausländische Kunde dürfte einen sehr grossen 
Teil seines Fluchtgeldes in ein Wertschriftendepot bei einer 
Bank investieren. Ein Wertschriftendepot wirft normalerweise 
recht hohe Erträge ab. Eine besondere Attraktivität eines sol
chen Depots besteht zudem darin, dass bei einem guten Teil der 
Wertschriften die Verrechnungssteuer wegfällt. Dies betrifft 
ausländische Obligationen-Anleihen in Schweizer Franken, aus
ländische Privatplacierungen in der Schweiz und internationale 
Anleihen. Somit kann mit steuerhinterzogenem Fluchtgeld jeg
liche Besteuerung umgangen werden.

c) Treuhandanlagen bei einer Bank

Ebenfalls einen guten Teil seines Fluchtgeldes dürfte der aus
ländische Kunde als Treuhandgeld über eine Bank anlegen. Unter 
Treuhandgeld versteht man Geldmittel, die einer Bank (resp. ei
ner Finanzgesellschaft, einem Anwalt oder Treuhänder) übergeben 
werden. Diese legt das Geld in ihrem Namen, aber auf Rechnung 
und Risiko des Kunden vorwiegend im Ausland weiter an. Treu
handgelder werden in der Bilanz der Bank nicht aufgeführt.
Für die Anlage von Fluchtgeldern bieten sich Treuhandgeschäfte 
geradezu an. Die Anonymität und das Bankgeheimnis sind für den
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Kunden wie bei einer normalen Einlage gewährleistet. Es können 
nur Beträge ab 100'000 Franken auf diese Weise angelegt werden. 
Die Rendite ist hoch und zudem sind Treuhandanlagen verrech
nungssteuerfrei. Das Treuhandgeschäft der Schweizer Banken hat 
sich denn auch in den letzten Jahren enorm entwickelt. Von 1960 
bis 1981 hat sich das Volumen der Treuhandgeschäfte verdreihun- 
dertfacht: Es erreichte 1981 einen Umfang von 158 Milliarden 
Franken. Mehr als vier Fünftel dieser Summe stammen von auslän
dischen Kunden, und praktisch sämtliche Treuhandgelder werden 
auf dem Eurogeldmarkt placiert. (Nationalbank-Statistik für 
1981).

d) Treuhandanlagen über einen Anwalt oder Treuhänder

Treuhandgelder können auch über Anwälte und Treuhänder in die 
Schweiz fliessen. Da solche Vermittler nicht dem Bankengesetz 
unterstellt sind, werden diese Gelder durch die Bankenstatistik 
nicht erfasst. Der grösste Teil dieser Treuhandanlagen wird 
über den Anwalt oder Treuhänder ins Bankensystem einfliessen.
In der Statistik erscheinen diese Gelder schliesslich als Gut
haben von Inländern.
Diese Art von Anlage ist für Fluchtgelder ebenfalls sehr attrak
tiv: das Geld fliesst schon anonym zur Bank, wo es dann durch 
das Bankgeheimnis ein zweites Mal geschützt wird.

Der grösste Teil der ausländischen Fluchtgelder dürfte also in 
den Wertschriftendepots und als Treuhandgelder zu finden sein. 
Diese Summen werden in der Bankenstatistik nur teilweise er
fasst und müssen indirekt berechnet werden. Die statistisch am 
besten erfasste Grösse - die Kontoeinlagen - gibt nur einen 
kleinen Bruchteil der in der Schweiz angelegten Gelder an. Die 
Entwicklung der Kontoeinlagen, welche die Ausgangsbasis für die 
weiteren Vermögensanlagen darstellen, kann aber gewisse Hin
weise auf die Entwicklung der Wertschriftendepots geben.

Über 100 Milliarden Franken Flucht- 
kapital aus der Dritten Welt____________
Nachdem wir gesehen haben, wo Fluchtgeld zu suchen ist, ver
suchen wir, in diesen Bereichen den legalen Anteil des Kapital
bestandes vom Fluchtgeldanteil zu trennen. Dies wird im folgen
den für die Dritte Welt als ganzes gemacht, wobei die ölexpor
tierenden Länder ausgeklammert sind. Miteinbezogen sind hinge
gen die Finanzzentren der Dritten Welt: Karibik, Libanon, Singa
pur. (vgl. zur Ländergliederung Legende zu Tabelle 1). Von quan
titativer Bedeutung sind hier vor allem die karibischen Finanz
plätze. Der grösste Teil des aus diesen Finanzplätzen stammen
den Geldes setzt sich aus indirekten Abflüssen aus den umliegen
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den Entwicklungsländern zusammen. Dabei darf nicht übersehen 
werden, dass ein weiterer Teil dieses Geldes auf multinationa
le Unternehmungen entfällt, welche über diese internationalen 
Finanzmärkte Geschäfte abwickeln. Dies wird in der folgenden 
Schätzung mitberücksichtigt. Ausgeklammert werden die indirek
ten Abflüsse aus Entwicklungsländern, welche über andere Fi
nanzzentren wie Liechtenstein, Luxemburg etc., in die Schweiz 
gelangen. Diese dürften ebenfalls ansehnlich sein: Liechten
stein allein hat in der Schweiz an Einlagen und Treuhandeinlagen 
ungefähr gleichviel verbucht wie die USA (vgl. Tabelle 1). Durch 
das Nicht-Einbeziehen dieser Gelder in die folgende Aufstellung 
dürfte ein allfälliges Ueberschätzen des Fluchtgeldanteils bei 
den Geldern aus den Finanzzentren der Dritten Welt mehr als kom
pensiert werden.
Wir gehen davon aus, dass praktisch alle Länder der Dritten 
Welt die Kapitalausfuhr für Private bis auf sehr kleine Bei
träge verbieten (vgl. z.B. "Währungstabelle 1982" der SBG).
Die in der Schweiz liegenden Gelder von Privaten aus der Drit
ten Welt stellen damit fast durchgehend illegal ausgeführtes 
Kapital, d.h. Fluchtkapital im juristischen Sinn, dar. Es geht 
im folgenden also in erster Linie darum, dieses Fluchtkapital 
von Privaten vom rechtmässig in der Schweiz liegenden Dritt- 
Welt-Kapital zu trennen. Bei diesem "sauberen" Geld handelt es 
sich vor allem um Guthaben von Zentral- und Geschäftsbanken der 
Dritten Welt, die als Währungsreserve oder zur Abwicklung des 
internationalen Handels dienen.

Kontoeinlagen:

Die Tab.l zeigt, dass 33 Milliarden Fr. Einlagen aus der Dritten 
Welt bei Schweizer Banken liegen. Der Bankenstatistik der Natio
nalbank ist zu entnehmen, dass weniger als die Hälfte dieser Ein
lagen, d.h. rund 14 Milliarden Fr., auf Zentral- und Geschäfts
banken der Dritten Welt entfallen. Unter den Geldern der Ge
schäftsbanken finden sich indirekt natürlich auch wieder Flucht
gelder, vor allem bei Einlagen von Banken aus den Finanzzentren 
der Dritten Welt. Dies soll aber ausser Acht gelassen werden.
Ein weiterer, nicht bekannter Anteil entfällt auf multinationale 
Gesellschaften. Dies betrifft vor allem die gegenüber den Fi
nanzzentren der Dritten Welt ausgewiesene Einlagen. Dabei handelt 
es sich zum Teil um legitime Gelder zur Abwicklung internatio
naler Zahlungen, zum Teil aber auch um Gelder aus illegalen Ge
winnmanipulationen, die ebenfalls Fluchtgelder darstellen. Wenn 
wir den legalen Anteil auf 10 Milliarden schätzen, bleiben rund 
10 Milliarden Franken Einlagen als eindeutiges Fluchtgeld.
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Berner Zeitung, 17.8.83

Pakistans Militärs in 
Bedrängnis

«Falls G efahr d ro h t, fliehen die G eneräle 
in die Schweiz»

«Nicht die jetzigen Demonstratio-- herrsc
nen einer kleinen Elite, sondern ir* kistan 
gendeln anvorhersehbares Ereignis Beic
wird Pakistans Militärdiktatur Demo!
aber kam oder lang zu Fall brtn- derrta.
gen», prophezeit der pakistanische treten
Regime-Kritiker Tariq Ali in sei- pläne <
nem Buch «Kann Pakistan aberle- nicht
ben?». Der Autor glaubt, für die Ge- gramn
nerile sei das keine Katastrophe, der Mi
«Sechs Jahre Diktatur sind ihnen 1« Res
Erfolg genug. Dann werden sie sich Wenn
in die Schweiz oder nach Spanien pakast
ln den Ruhestand zurückziehen, wo freund
sie mit ihren Nummemkonten Hau- ne Ge
ser gekauft haben.» Herrsc

Martin Peter, Neu-Delhi
s Prognose scheint nicht mit wahlei

Versprechen des pakistani- <ang b



"Die Zahlen, die immer wieder im Zusammenhang mit Fluchtgeld genannt 
werden, sind leere Behauptungen, wenn nicht Lügen. Die Bankenstatistik 
der Nationalbasik weist nach, dass 80 - 90 % der bei Schweizer Banken 
angelegten Gelder aus Entwicklungsländern den Zentralbanken gehören, 
die damit ihren Devisen- und Handelsverkehr abwickeln." führte Dr. Ni
kolaus Senn, Präsident der Generaldirektion der SBG vor der Kommission 
des Nationalrates für die Behandlung der Bankeninitiative aus. Senn 
irrt: Aus der Nationalbank-Statistik lässt sich einzig entnehmen, dass 
weniger als die Hälfte der Kontoeinlagen aus Entwicklungsländern auf 
die Zentral- und Geschäftsbanken dieser Länder zusammen entfällt (Na
tionalbankst atistik für 1982, Tab.94).
Wer verbreitet hier "leere Behauptungen"?

Die "leeren Behauptungen" des Dr.Senn

Treuhandgelder über Banken;

Die Treuhandeinlagen aus der gesamten Dritten Welt beliefen sich 
Ende 1982 auf 45 Milliarden Franken (vgl. Tabelle 1). Ueber die 
Einleger bestehen keine statistischen Angaben. Klar ist aber, 
dass der Anteil von Zentral- und Geschäftsbanken zu vernachläs
sigen ist. Bei den schweizerischen Treuhandgeldern, welche nach 
Art der Anleger aufgeschlüsselt werden, beträgt der Anteil der 
Banken 7%; die Nationalbank hat keinerlei Treuhandgelder ange
legt (Nationalbank-Statistik für 1981, S.73). Da Treuhandgelder 
auf mindestens einen Monat angelegt werden müssen, eignen sie 
sich nicht zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Daher dürfte der 
Anteil von legalen Geldern, welche von Unternehmungen angelegt 
werden, ebenfalls gering sein. Für die Finanzzentren der Dritten 
Welt, bei denen die multinationalen Unternehmungen ein bedeuten
des Gewicht einnehmen, schätzen wir diesen Anteil auf rund einen 
Drittel, für die übrigen Dritt-Welt-Länder auf rund einen Zehn
tel. Damit erhalten wir bei den Treuhandgeldern einen Betrag von 
etwa 10 Milliarden an "sauberen" Geldern. Der eigentliche Flucht- 
geldanteil kann somit auf etwa 35 Milliarden Franken geschätzt 
werden.

Treuhandgelder über Nicht-Banken:

Ueber die Höhe dieser Gelder, die über einen Anwalt oder Treu
händer zu den Banken fHessen, bestehen keinerlei Angaben. Des
halb können wir den Fluchtgeldanteil nur sehr grob schätzen. 
Offensichtlich handelt es sich hier um einen klassischen Bereich 
der Kapitalflucht. Wie wir gesehen haben, bieten die Dienste 
eines Strohmannes (Anwalt, Treuhänder) bei der Anlage von schmut
zigen Geldern eine zusätzliche Sicherung. Deshalb können wir an
nehmen, dass diese Gelder den Treuhandgelderri, die direkt bei 
den Banken angelegt werden, betragsmässig mindestens gleichzu
setzen sind. Das bedeutet, dass in diesem Bereich mit weiteren 
35 Milliarden Franken Fluchtgeld zu rechnen ist.
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Tabelle 1: Einlagen und Treuhandeinlagen von Ausländern
bei Schweizer Banken Ende 1982

Einlage
Treuhand^, 

n einlagen Total

Westliche Industrieländer 121.0 78.3 199. 3
davon: BRD 8.0 5.0 13. 0

Frankreich 14. 3 12.4 26.7
England 30. 3 8.9 39.2
Italien 9.9 12.8 22.7
USA 20.8 3.0 23.8
Liechtenstein 8.2 14. 9 23.1

Dritte Welt gesamt 32.7 44.9 77.6
Dritte Welt (ohne 
FinanzZentren) 15.0 21. 3 36. 3
davon: Lateinamerika 6.2 9.7 15.9

Afrika 2.8 6.2 9.0
Asien 6.0 5.4 11.4

Finanzzentren der 3. Welt 17. 7 23.6 41.3
davon: Karibische Zone 14.6 19.6 34.2

Libanon 1.3 3.4 4.7
Singapur 1.8 0.6 2.4

Oelländer 13.1 23.7 36.8
Sozialistische Länder 1.8 0.1 1.9

T O T A L 168.6 147.1 315.7

westliche Industrieländer: Westeuropa, 
afrika, Australien, Neuseeland;

USA, Kanada, Japan, Süd-

Dritte Welt ohne Finanzzentren: Zentralamerika (Mexiko, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica), Argentinien, Brasilien,
übriges Südamerika ; Nordafrika (Marokko, Algerien, Tunesien);
übriges Afrika (ohne Südafrika) ; Asien (Israel, Indien, Pa-
kistan, übriges Asien und übriges Ozeanien);
Oelländer: Irak, Iran, Jordanien, Kuwait und andere Gebiete am 
Persischen Golf, Saudiarabien, Jemen, Libyen, Aegypten; 
Sozialistische Länder: Comecon-Staaten und VR China.i
1) Hinzu kommen Edelmetalle im Wert von 24 Milliarden Franken, 

die von der Statistik nicht nach Ländern aufgegliedert werden 
und im folgenden nicht berücksichtigt werden.
Rund 1/3 der Verpflichtungen entfallen auf Niederlassungen 
von Schweizer Banken im Ausland
Rund 2/3.der gesamten Einlagen entfallen auf die 5 Grossbanken.

2) Rund 1/3 der gesamten Treuhandeinlagen entfallen auf die 5 
Grossbanken.

Zusammengestellt aus: Schweiz. Nationalbank, Das Schweizerische 
Bankwesen im Jahre 1982, Zürich 1983, Tab. 18/20.
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Wertschriftendepots:

Offizielle Angaben über die Höhe der Wertschriftendepots bei den 
Schweizer Banken gibt es nicht. Der Wert dieser Depots dürfte 
bei etwa 600 Milliarden Franken liegen.
Der Bankier Bär schätzte die auf diese Weise deponierten Vermö
gen 1978 bereits auf etwa 400 Milliarden (SEK-Studie II, S.19). 
Da die Schätzung schon einige Jahre alt ist und als eher nie
drig eingestuft werden kann, dürfte heute mit etwa 600 Milliar
den gerechnet werden. Im ähnlichen Rahmen liegt auch die Schät
zung des Finanzjournalisten Leibacher, der die Depots 1981 auf 
500 Milliarden schätzte (Tagesanzeiger-Magazin 34/81). Etwa die 
Hälfte der Depots, also 300 Milliarden, entfällt auf Ausländer. 
Der Anteil von Kunden aus der Dritten Welt ist unbekannt. Wie 
wir gesehen haben, stehen die Dienstleistungs-Bankkonten - in 
der Nationalbankstatistik als "Kreditoren auf Sicht" verbucht - 
in engem Zusammenhang mit den Wertschriftendepots. Wenn wir 
also annehmen, dass der Dritt-Welt-Anteil bei den Wertschriften
depots etwa demjenigen bei den "Kreditoren auf Sicht" entspricht 
(1982 rund 1/5), ergibt dies eine Summe von rund 60 Milliarden 
Franken (Nationalbankstatistik für 1982).

Aehnlich wie bei den Treuhandgeldern handelt es sich dabei zum 
überwiegenden Teil um klassische Fluchtgelder. Denn Geld, das 
in ein Wertschriftendepot investiert wird, kann auf keinen Fall 
für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs gebraucht werden.
Wir schätzen, dass rund 2/3, d.h. rund 40 Milliarden Franken 
der Drittwelt-Wertschriftendepots Fluchtkapital darstellen.

Damit erhalten wir eine grobe Gesamtschätzung für das aus der 
Dritten Welt bei Schweizer Banken hinterlegte Fluchtkapital in 
der Höhe von etwa 120 Milliarden Franken:

Konto-Einlagen bei Banken etwa 10 Mia
Treuhandgelder über Banken etwa 35 Mia
Treuhandgelder über Nicht-Banken etwa 35 Mia
Wertschriftendepots_________________________________ etwa 4 0 Mia

Total Fluchtgelder aus der Dritten Welt ..., . „ y . , etwa 12 0 Mia bei Schweizer Banken
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Diejenigen, welche an sich am meisten Informationen zu den Fluchtgel
dern in der Schweiz haben, hüllen sich darüber vornehmlich in Schweigen. 
Die Banken können die Existenz der Kapitalflucht in die Schweiz zwar 
nicht (mehr) bestreiten, spielen den Umfang der Fluchtgelder aber 
systematisch herunter. In diesem Sinn hat die SBG 1979 eine Untersu
chung über ihre Gelder aus Afrika veröffentlicht. Aus unerfindlichen Grün
den bleiben allerdings Südafrika und Nordafrika ausgeschlossen. Die ver
bleibenden 46 Länder Afrikas hätten lediglich Einlagen von etwa 140 Mil
lionen Franken bei der SBG, wobei über 75 % von deren Zentralbanken 
eingelegt worden seien. Der all fällig verbleibende Anteil von Flucht
geld sei also völlig unbedeutend.
Die Angaben der SBG können natürlich nicht überprüft werden. Es zeigt 
sich aber einerseits, dass die Zahlen nicht typisch für die Schweizer 
Banken sind: der in der Bankenstatistik ausgewiesene Anteil von Zentral- 
und Geschäftsbanken beträgt für dieselben afrikanischen Länder 1982 
nur 11 % '. Möglicherweise hängt der untypisch hohe Anteil an Zen
tralbankeinlagen bei der SBG damit zusammen, dass die Zentralbanken ihr 
Geld mit Vorliebe zur grössten Schweizer Bank, eben der SBG, bringen.
Die Bankenstudie des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes hält 
zur SBG-Untersuchung fest: "Aufgrund der mangelnden Aussagefähigkeit 
lassen sich diese Angaben aus einer internen Untersuchung für seriöse 
Analysezwecke nicht verwenden. Erstens handelt es sich nur um eine ein
malige Stichprobe; zweitens wurden offenbar nur die laufenden Konten, 
nicht aber Treuhandverbindlichkeiten, Wertschriftendepots und Sach
wertdepots erfasst; drittens wird dem Umstand, dass Fluchtgeldanlagen 
über "Intermediaires" erfolgen können (Strohmänner, Treuhandgesellschaf
ten, Anwälte etc.) mit keiner Bemerkung Rechnung getragen; und viertens 
handelt es sich bei der Aufgliederung der Grösse der Guthaben um Be
standesziffern, die über die Bewegungen - Fluchtkapital als Strombe
griff - überhaupt nichts auszusagen vermögen. Es ist bedauerlich, dass 
jene Stellen, die als einzige Zugang zu originärem Zahlen-Material ha
ben, sie nur in einem so nichtssagenden Sinn verwenden." (SEK-Studie II,
S.142).
In einem Interview mit der Zeitschrift "ite" machte der damalige
SBG-Verwaltungsrats-Präsident de Weck weitere Angaben. Der Anteil der
betreffenden afrikanischen Staaten betrage
bei den Kundengeldern 0.37%,
bei den Wertschriftendepots 0.28%
bei den Treuhandgeldern 1.42%.
Wendet man diese Zahlen auf die SBG von 1982 an (Kundengelder 67 Mia, 
Wertschriftendepots ca. 100 Milliarden, Treuhandgelder 34 Mia), so er
gibt sich ein Gesamtbetrag von immerhin über 1 Milliarde Franken, welche 
aus diesen afrikanischen Staaten allein bei einer einzigen Schweizer 
Bank, der SBG, hinterlegt sind.

Was sagen die Banken dazu ?
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Zufluss in den letzten Jahren
Bisher haben wir nur Bestandesgrössen betrachtet, d.h. die an
geführten Zahlen geben Auskunft über die am Jahresende bei den 
Schweizer Banken liegenden Kapitalbestände. Kapitalflucht ist 
aber in erster Linie eine Stromgrösse. Die Stromgrösse gibt die 
Höhe der in einem bestimmten Zeitraum, z.B. einem Jahr, verscho
benen Gelder an. Damit erlaubt sie uns, den Verlauf des Flucht- 
geldstromes zu rekonstruieren. Für die Einlagen und Treuhandein
lagen bei den Schweizer Banken können wir die Stromgrössen be
rechnen, indem wir die Jahresendbestände vergleichen (vgl. Ta
belle 2). Von 1976 bis 1982 haben sich diese Gelder für die ge
samte Dritte Welt von gut 30 auf über 75 Milliarden erhöht! Das 
heisst, dass allein in diesem Bereich jährlich gut 7 Milliar
den aus der Dritten Welt zu den Schweizer Banken geflossen sind. 
Zum Vergleich: 1981 betrug die gesamte öffentliche und private 
Entwicklungshilfe der Schweiz 559 Millionen Franken. Nur schon 
an Einlagen und Treuhandeinlagen fliesst also jährlich über 10 
mal mehr zu den Schweizer Banken, als wir alle zusammen an Ent
wicklungshilfe leisten.
Auch die Bankenstudie des Instituts für Sozialethik des Schwei
zerischen Evangelischen Kirchenbunds bedient sich einer Strom
grösse zur Schätzung der jährlichen Kapitalflucht zu Schwei
zer Banken. Die Studie berechnet dazu den Nettokapitalabfluss 
aus der Dritten Welt zu Schweizer Banken für die Jahre 1978 
und 1979 und erhält dabei Werte von 1,4 und 2,4 Milliarden Fran
ken (Dritte Welt inklusive Finanzzentren). Unter dem Nettokapi
talabfluss wird dabei die Zunahme der Guthaben der Entwicklungs-

Tabelle 2: Zufluss an Einlag en und Treuhandeinlagen bei
Schweizer Banken 1976 - 1982

Einlagen Treuhand
einlagen

Total

Dritte Welt gesamt 14. 4 29.6 44.0
Lritte Welt ohne Finanzz. 4.3 13.9 18. 2
davon: Lateinamerika 2.2 6.1 8.3

Afrika 0.1 4.2 4.3
Asien 2.0 3.6 5.6

Finanzz. der Dr.Welt 10.1 15. 7 25.8
davon: Karib. Zone 8.0 12. 9 20.9

Libanon 0.9 2.2 3.1
Singapur 1.2 0.6 1.8

Anmerkungen: vgl. Tabelle 1; für Panama (1976 noch nicht bei 
den Finanzzentren erfasst) musste für 1976 ein Schätzwert ein
gesetzt werden.
Zusammengestellt aus: Schweizerische Nationalbank, Das Schwei
zerische Bankwesen im Jahre 1976 und 1982, Zürich 1977 und 1983.
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Die Schweiz ist nicht nur für die Fluchtgelder aus der Dritten Welt 
ein beliebtes Ziel, sondern das gleiche gilt auch für die Kapital
flucht aus etlichen europäischen Ländern. So stellt das Fluchtgeld- 
paradies Schweiz seit Jahren und vor allem seit dem Wahlsieg Mitte
rands ein vorangiges Problem für Frankreich dar. Durch die massive 
Entgegennahme von Fluchtgeldern helfen unsere Banken mit, den demo
kratischen Regierungswechsel in unserem Nachbarland zu sabotieren. 
Deshalb sah sich das französische Parlament veranlasst, eine Kommis
sion mit der Aufgabe zu betrauen, das Problem der Kapitalflucht ge
nauer zu beleuchten. Der Kommissionsbericht wurde im Sommer 1982 ver
öffentlicht. Damit wurde zum ersten Mal von einer offiziellen staat
lichen Stelle im Ausland eine Schätzung der Kapitalflucht in die 
Schweiz vor genommen.
Der Bericht kommt zum Schluss, dass der Finanzplatz Schweiz das be
vorzugte Ziel für französische Fluchtgelder bildet. Dabei dient die 
Schweiz vor allem als Transitland: Kapitalien werden unter dem Schutz 
des schweizerischen Bankgeheimnisses entgegengenommen und zur Haupt
sache in die USA weitergeleitet. Die Kommission schätzt die auf Schwei
zer Bankkonten liegenden französischen Fluchtgelder auf rund 10 Mil
liarden Franken (50'000 aktive Konten ä ca. 500'000 bis 700'000 Francs.) 
Ueber weitere, wahrscheinlich wichtigere Bestandteile des französi
schen Fluchtkapitals in der Schweiz, wie z.B. Wertschriftendepots, 
stellt der Bericht keine Schätzungen an. Interessante Angaben werden 
über die der Banque de France aus dem Ausland zum Rückverkauf vorge
legten französischen Banknoten gemacht. Der grösste Teil dieser Bank
noten stammt von Schweizer Banken. Es zeigt sich klar, dass die Kapi
talflucht um und nach den Wochen vom 10.Mai 1981 (Wahl Mitterands 
zum Präsidenten) kumulierte.
Während die aufgrund des Notenrückflusses geschätzten spekulativen 
Kapitalbewegungen (Kapitalflucht) 1980 nur 0,1 Milliarden Francs be
tragen hatten, waren es 1981 8, 7 Milliarden. Dabei macht die Kapital
flucht, bei der physisch Banknoten verschoben werden, nach der Schät
zung der Kommission nicht mehr als 15% der gesamten Kapitalflucht aus. 
Der Rückverkauf von Banknoten zeigt somit nur die Spitze des Eisbergs. 
Die vom Bericht nicht kommentierte Schätzung von 33 Milliarden Francs, 
welche nach der Wahl Mitterands 1981 illegal ausser Landes gebracht 
und zur Hauptsache auf Schweizer Banken transferiert worden seien, 
dürfte daher in glaubwürdigem Rahmen liegen.
Ein guter Teil der Fluchtkapitalien wird weiter - vor allem nach den 
USA - verschoben oder landet in Wertschriftendepots. Deshalb hinter
lassen diese Gelder in den Jahresendstatistiken der Schweizerischen 
Nationalbank eher wenig Spuren. Zumal die über den Nichtbanken-Sektor
- Anwälte, Treuhänder etc. - eingeflossenen Gelder von dieser Statistik 
ebenfalls nicht erfasst werden. Immerhin zeigt sich, dass die Guthaben 
von Franzosen bei Schweizer Banken zwischen Ende 1980 und Ende 1981 
um 3,4 Milliarden Franken zugenommen haben, was ebenfalls ein Indiz 
für die st,arke Kapitalflucht in die Schweiz ist.
Der Generalsekretär der französischen Zöllnergewerkschaft schätzt übri
gens, dass die illegale Kapitalausfuhr aus Frankreich 1982 auf 77 bis 
80 Milliarden Francs zugenommen habe, wobei der Hauptteil über Kanäle 
der Schweizer Banken laufe.

Finanzplatz Schweiz: bevorzugtes Ziel für Frankreichs Fluchtgelder
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länder bei Schweizer Banken abzüglich der Zunahme der Guthaben 
von Schweizer Banken bei den Entwicklungsländern verstanden. Die
ser Nettokapitalabfluss wird von der Studie als Minimalschät
zung für den Fluchtgeldstrom genommen. Allerdings kann dieser 
Nettokapitalabfluss nur eine Hilfsgrösse darstellen. Zum einen 
sind gewisse Anlagebereiche - zum Beispiel die Wertschriftende
pots - nicht einbezogen, zum ändern können abfliessende gegen 
zufliessende Gelder nur buchhalterisch verglichen werden. Die 
Qualität der Kapitalflüsse findet aber in diesem Rechenvergleich 
keinen Ausdruck. Von den Schweizer Banken vergebene Kredite an 
die Dritte Welt können nicht einfach gegen die Kapitalflucht auf
gerechnet werden! Wenn sich der Abfluss aus der Dritten Welt durch 
Kapitalflucht und der Zufluss in die Dritte Welt durch Kredite 
der Schweizer Banken zufälligerweise die Waage halten, zeigt der 
Nettokapitalfluss keine Kapitalflucht an.
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3.
Bankgeheimnis als 
Fluchtgeldmagnet
"Ihr redet von Solidarität und 
helft mit Eurem Bankgeheimnis 
Staatsoberhäuptern, die Gelder 
zu verstecken. Sie bringen Geld 
aus ihrem armen Land in Euer 
reiches Land - wie könnt Ihr da 
von Solidarität reden?"
(Jonas Dah, Pfarrer aus Kamerun, 
vor der Basler Mission 1980)
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Die Vertreter der Bankenlobby in der Schweiz spielen die Wich
tigkeit des Bankgeheimnisses für den Finanzplatz, wie-auch für 
die Fluchtgeldproblematik immer wieder herunter. Zweifellos spie
len auch weitere Faktoren wie die Stabilität und die ausgebaute 
Infrastruktur der Schweiz eine grosse Rolle für die Bedeutung 
des Finanzplatzes Schweiz. Es zeigt sich aber immer wieder, dass 
das Bankgeheimnis der wichtigste Faktor für die Entwicklung des 
Finanzplatzes Schweiz ist.

Wichtige Faktoren für die Attraktivität 
des Finanzplatzes Schweiz________________
Die folgenden Ausführungen stützen sich vor allem auf das 1978 
erschienene Buch "Finanzplatz Schweiz und Dritte Welt" von Urs 
Haymoz.

Stabilität zugunsten des Kapitals
Die wirtschaftliche und politische Stabilität der Schweiz spielt 
in den Augen verunsicherter ausländischer Kapitalbesitzer eine 
wichtige Rolle. Die politische Stabilität beruht vor allem auf 
der spezifisch schweizerischen Koalitionspolitik, welche bewirkt, 
dass die meisten Konflikte bereits eingeebnet sind, bevor sie 
zum Ausbruch kommen könnten. Die in der Verfassung verankerte 
Eigentumsgarantie und die Handels- und Gewerbefreiheit dienen 
rechtsstehenden Kreisen immer wieder als Orientierungs- und Argu
mentationsrahmen zur Abwehr staatlicher Eingriffe in die Wirt
schaft und zur Verteidigung handfester wirtschaftlicher Inter
essen. Die wirtschaftliche Stabilität ist denn auch in erster Li
nie als sehr liberale Unternehmer- und Kapitalfreundliche Wirt
schaftsordnung zu verstehen. Hinzu kommt, dass die Steuerordnung
- fehlende Steuerharmonisierung zwischen den Kantonen - von den 
Kapitalbesitzern ausgenutzt wird.

Zustand wie vor 1914...

Im Kapitalanlage-Berater "Ein Konto in der Schweiz" wird die schwei
zerische Wirtschaftsordnung wie folgt beschrieben: "Die Schweiz hat ■ 
sich deshalb bis heute - wenn auch mit Einschränkungen - im Prinzip 
noch immer jenen gesetzlichen Zustand in der Steuer- und Gesellschafts
politik erhalten, wie er vor 1914 in allen Ländern Westeuropas selbst
verständlich war." (Brestel/Kratz/Winter, S.16)

Seit dem Zusammenbruch des Währungssystems und der Freigabe 
des Wechselkurses ist der Franken zudem einer langfristigen 
Aufwertung unterworfen. Dieser Aufwertungstrend ist gewisser- 
massen zu einem weiteren Bestandteil der Stabilität zugunsten 
des Kapitals geworden.
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Hochentwickelte Infrastruktur

Die Schweiz konnte nach dem zweiten Weltkrieg mit intaktem Pro
duktions- und Verwaltungsapparat wirtschaftlich tätig werden 
und steht seit Jahrzehnten an der Spitze der technischen Aus
rüstung staatlicher und privater Dienstleistungen. Die Infra
struktur ist hochentwickelt.
Für Finanztransaktionen spielt das gut ausgebaute Kommunika- 
tionswesen einewichtige Rolle. Gerade für die vielen Holdingge
sellschaften und Briefkastenfirmen ist diese hochentwickelte 
Infrastruktur neben dem qualitativ hochstehenden Dienstleistungs
angebot der Banken eine notwendige Voraussetzung für ihre Stand
ortwal .

Multinationale Tradition

Unsere Wirtschaft expandierte schon sehr früh ins Ausland. Heute 
gehört die Schweiz zu den Ländern mit dem höchsten Grad an in
ternationaler Wirtschaftsverflechtung. Die damit verbundenen 
Kenntnisse der ausländischen Verhältnisse sind wiederum ein An
ziehungspunkt für Finanzoperationen. Zunehmend wichtiger wird 
auch die Neutralität der Schweiz, die nie durch direkte Koloni
sation und Gewaltherrschaft belastet wurde. Diese Tatsache wird 
von vielen ausländischen Konzernen ausgenutzt, indem sie ihre 
Leitungssitze in die Schweiz verlegen. Es dürfte auch mit ein 
Grund sein für die spontane Bevorzugung der Schweiz als Hort für 
Fluchtkapitalien.

Grosse schweizerische Eigenersparnisse

Da nicht einmal ganz die Hälfte der über 20 Milliarden Franken 
jährlicher Ersparnisse von Haushalten und Unternehmungen in der 
Schweiz angelegt werden kann, entstand vor allem nach dem Krieg 
sehr rasch ein internationaler Kapitalmarkt, auf dem sich aus
ländische Schuldner mit langfristigen Krediten zu relativ gün
stigen Bedingungen eindecken konnten. Dieser gut funktionierende 
Kapitalmarkt zog denn auch immermehr ausländische Anleger an, 
die von der grossen Plazierungskraft der Banken profitierten.

Die Schweiz als Zentrum für Holding- und Briefkastenfirmen

Aus steuerlichen Gründen haben zahlreiche ausländische Konzerne 
und Firmen in der Schweiz sogenannte Leitungssitze gegründet, 
meist in Form von Holding- und Domizilgesellschaften, d.h. Brief
kastenfirmen. Man schätzt, dass es in der Schweiz zwischen 30'000 
bis 701000'solcher Firmen gibt. Die Haupttätigkeit der auslän
dischen Holdings in der Schweiz liegt darin, von hier aus im 
Ausland zu investieren; Patent- und Lizenzeinnahmen aus dem Aus
land fliessen in diese Gesellschaften. Holdings dienen aber vor 
allem zur Aufnahme der im Ausland anfallenden Gewinne, zur Steu
erumgehung und zur Kapitalflucht. Dasselbe gilt auch für Brief
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kastenfirmen. Daneben üben sie in der Schweiz überhaupt keine 
wirtschaftliche Tätigkeit aus, sondern sie haben hier nur ihren 
Sitz, d.h. oft auch nur ein Postfach. Für diese Firmen spielen 
die inländischen Anwälte und Treuhänder in ihren Verwaltungsrä
ten eine wichtige Rolle.
Ein Tessiner Anwalt (A. Pedrazzini) bringt es allein auf die 
Verwaltung von l'lOO Holdings für italienische Kapitalflücht
linge.

Das Schweizerische Bankgeheimnis
Das schweizerische Bankgeheimnis ist im ominösen Artikel 47 des 
Bankengesetzes festgehalten:

Art. 47
1. Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Organ, 

Angestellter, Beauftragter, Liquidator oder Kommissär einer Bank, als Beob
achter der Bankenkommission, als Organ oder Angestellter einer anerkannten 
Revisionsstelle anvertraut worden ist oder das er in dieser Eigenschaft wahrge
nommen hat,

wer zu einer solchen Verletzung des Berufsgeheimnisses zu verleiten sucht,
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Busse bis zu 30000 

Franken bestraft.
2. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse bis zu 30000 Fran

ken.
3. Die Verletzung des Berufsgeheimnisses ist auch nach Beendigung des 

amtlichen oder dienstlichen Verhältnisses oder der BerufsausUbung strafbar.
4. Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen 

über die Zeugnispflicht und Uber die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde.

Die meisten Länder kennen ein Bankgeheimnis. Das Bankgeheimnis 
ist ein Berufsgeheimnis, inhaltlich vergleichbar der Schweige
pflicht des Arztes. Es beinhaltet die Verpflichtung für Bankan
gestellte, Stillschweigen über ihre Kundenkontakte zu bewahren. 
Eine solche Vorkehrung ist durchaus sinnvoll, solange es sich 
um legale Bankgeschäfte handelt. Hingegen wird das Bankgeheim
nis dort missbraucht, wo es illegale Finanzoperationen deckt.
Hier weist das schweizerische Bankgeheimnis im Zusammenspiel 
mit der Steuergesetzgebung und der internationalen Rechtshilfe
praxis der Schweiz einige Besonderheiten auf, welche seinen Miss
brauch durch die Reichen dieser Welt geradezu provozieren.

Von besonderer Bedeutung ist dabei der Schutz der Bankkunden 
gegenüber den Steuerbehörden. Diese können von den Banken kei
nerlei Auskünfte bekommen, ausser in den seltenen Fällen von 
Steuerbetrug. Im Gegensatz zur Steuerhinterziehung, wo gewisse 
Vermögens- oder Einkommensbestandteile einfach "vergessen" wer
den, liegt Steuerbetrug nur dann vor, wenn arglistig Urkunden 
und Papiere gefälscht werden. Als Straftatbestand gilt in der
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Schweiz nur der Steuerbetrug. Die Unterscheidung in Steuerhin
terziehung und Steuerbetrug ist in anderen Ländern unbekannt 
und stösst dort begreiflicherweise auf Unverständnis. Bei Steu- 
hinterziehung - und in neun von zehn Steuerdelikts-Fällen han
delt es sich darum - schützt das Bankgeheimnis den Hinterzieher 
völlig. Auch im Veranlagungsverfahren kann die Steuerbehörde 
keinerlei Auskunft von der Bank erhalten; bei einer entspre
chenden Nachfrage würde sie sich sogar wegen Anstiftung zur 
Verletzung des Bankgeheimnisses strafbar machen.

Dem Staat gehen durch Steuerhinterziehung Millionen an Steuer
einnahmen verloren. Die Kommission der Schweizer Bischofskon
ferenz "Justitia et Pax" stellte fest, dass gegenüber dem Schwei
zer Fiskus allein Wertpapiervermögen von über 100 Milliarden 
Franken nicht angegeben werden (Justitia et Pax, S.10).

Dieser Schutz für Steuerdelinquenten gilt in noch stärkerem 
Mass gegenüber Ausländern. Die Schweiz leistet gegenüber dem 
Ausland nur Rechtshilfe, wenn Tatbestände, die auch in der Schweiz 
strafbar sind, zur Diskussion stehen. Die internationale Rechts
hilfe besteht darin, dass der eine Staat sich für einen fremden 
Staat einsetzt, um diesen bei der Ermittlung und Beweiserhebung 
zu unterstützen und dabei zum Beispiel bei den Banken Auskunft 
über Konten von Ausländern einzuholen. Bei steuerhinterzogenem 
Geld besteht für den ausländischen Staat also keinerlei Möglich
keit, irgendwelche Auskünfte über Geheimkonten zu erhalten.
In gleicher Weise verweigert die Schweiz auch bei Devisenver- 
gehen jegliche Rechtshilfe. Begründet wird diese Haltung damit, 
dass die Schweiz eben keinerlei Kapitalausfuhrrestriktionen kenne.

Bankgeheimnis und Schutz der Menschenrechte

Das Bankgeheimnis wurde 1934 als Artikel 47 ins schweizerische Banken
gesetz aufgenommen. Damals gab es verschiedene aufsehenerregende 
Affären, als Nazi-Spitzel versuchten, bei Bankbeamten Informationen 
über jüdische Vermögen in der Schweiz zu erhalten. Der Bankgeheimnis- 
Artikel wurde vom Parlament ohne irgendwelche Widerstände in das da
mals revidierte Bankengesetz aufgenommen.
Das Bankgeheimnis diente damals zum Schutz der Menschenrechte. Ausser
halb der Banken ahnte wohl niemand, dass es später zur Prellung des 
Staates missbraucht und zum wichtigsten Anziehungspunkt für auslän
dische Vermögen, Steuerhinterzieher, korrupte Diktatoren und schmut
zige Gelder würde.
Dagegen will die Bankeninitiative mit einer gezielten Lockerung des 
Bankgeheimnisses vorgehen, wobei aber der Schutz der Menschenrechte 
voll gewährleistet bleiben soll. Bei politischer und rassischer Verfol
gung - wie im Fall der Juden im Dritten Reich - bleibt das Bankgeheim
nis bestehen, dem entsprechenden ausländischen Staat würde keine Aus
kunft erteilt.
Im Vorentwurf zur gegenwärtig laufenden Totalrevision des Bankenge
setzes bleibt das Bankgeheimnis demgegenüber unangetastet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Diese Begründung ist zwar rechtlich belegbar, doch sie gerät 
durch die im Laufe der Siebziger Jahre erlassenen devisenrecht
lichen Vorschriften ins Wanken. Obschon diese Vorschriften nicht 
die Kapitalausfuhr, sondern die Kapitaleinfuhr betreffen, bie
ten sie doch Handhabe zur Kritik an der praktizierten Rechts- 
hilfeverweigerung bei Devisenvergehen.
Dr. Peter Klauser, der Rechtskonsulent der Schweizerischen Na
tionalbank, hielt denn auch in einer viel beachteten Studie zum 
schweizerischen Bankgeheimnis fest: "Wenn es sich auch nicht um 
eine Devisenbewirtschaftung im eigentlichen Sinn handelt, so 
sind die Eingriffe in den freien Zahlungs- und Kapitalverkehr 
doch beträchtlich. Unter diesen Voraussetzungen ist das Prinzip 
des gänzlichen Rechtshilfe-Ausschlusses bei Devisenvergehen frag
würdig geworden." (Klauser, S. 39). Wie wir gesehen haben, ge
langt das Fluchtgeld aus der Dritten Welt fast ausnahmslos un
ter Verletzung der Devisenvorschriften der Herkunftsländer in 
die Schweiz, wo es durch das Bankgeheimnis völlig geschützt 
wird. Damit stellt sich die Schweiz von vorneherein in den 
Dienst der Reichen der Dritten Welt, die ihr Kapital ihrem ei
genen Land entziehen und damit, wie es der brasilianische Erz
bischof Camara ausdrückt, "Diebstahl" gegenüber ihren Ländern 
begehen.

Bei kriminellen Geldern - aus Erpressung, Raub, Drogenhandel 
etc. stammend - ist Rechtshilfe ans Ausland zwar möglich, in 
der Praxis aber sehr schwierig durchzusetzen. Damit die Schweiz 
Rechtshilfe leistet, muss die ausländische Behörde die krimi
nelle Herkunft des Geldes genügend belegen. Vielfach kann dies 
ohne Einblick in die vom Bankgeheimnis geschützten Konten aber 
gar nicht geschehen, weil der hinreichende Beweis für die kri
minelle Handlung erst aus dem Kontoauszug hervorgeht. Die Katze 
beisst sich also in den Schwanz... Zudem ist festzuhalten, dass 
das Rechtshilfegesetz der Schweiz ausländischen Staaten gegen
über grundsätzlich keinen Anspruch auf Rechtshilfe gewährt, 
sondern von Fall zu Fall entschieden wird. Oder wie es eine 
Broschüre des Bankvereins festhält: "Die Schweizer Behörden 
entscheiden ausschliesslich aufgrund des Gesetzes und der ihnen 
zutreffend erscheinenden Auslegung seiner Vorschriften darü
ber, ob in einem bestimmten Fall Rechtshilfe zu leisten ist." 
(Schultz, S .17) .

Durch zwei weitere Besonderheiten wird die Bedeutung des Bank
geheimnisses noch verstärkt: zum einen durch seinen rigorosen 
strafrechtlichen Schutz, zum ändern durch die Institution der 
Nummernkonti.
Als einziges Land Europas ahndet die Schweiz eine Verletzung 
des Bankgeheimnisses von Amtes wegen, sogar dann, wenn sie 
bloss fahrlässig begangen wird. In ändern Ländern geschieht 
dies erst auf Antrag des Geschädigten, wie dies in der Schweiz 
auch beim Berufsgeheimnis von Aerzten, Geistlichen und Rechts
anwälten der Fall ist. Auffallend ist auch, dass im Vergleich 
zur Verletzung anderer Berufsgeheimnisse unverhältnismässig 
hohe Strafen angedroht werden.
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Bis 1983 fehlte eine gesetzliche Regelung der Rechtshilfe bei Fragen, 
die das Bankgeheimnis betreffen. Seit 1983 ist ein neugeschaffenes 
"Gesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen” in Kraft, an 
welchem sich die Rechtshilfepraxis orientiert. Mit diesem Rechtshilfe
gesetz konnte dank dem Druck der Bankeninitiative ein gewisser Fort
schritt erreicht werden. Vorher war die Rechtshilfe nur beim Bestehen 
von Rechtshilfeverträgen möglich; nur 6 Entwicklungsländer haben aber 
mit der Schweiz überhaupt einen Rechtshilfevertrag geschlossen. Ein 
Anspruch auf Rechtshilfe kann aber auch aus dem Rechtshilfegesetz 
nicht abgeleitet werden.

Für die Fluchtgeldfrage ist vor allem Artikel 3, Absch.3,von Bedeutung: 
"Einem Gesuch wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens 
eine Tat ist, die auf eine Verkürzung fiskalischer Abgaben gerichtet 
scheint oder Vorschriften über währungs-, handels- oder wirtschaftspo
litische Massnahmen verletzt. Jedoch kann einem Ersuchen um Rechts
hilfe nach dem dritten Teil des Gesetzes entsprochen werden, wenn Ge
genstand des Verfahrens ein Abgabebetrug ist."

Bei Steuerhinterziehung und Währungsdelikten ist also jegliche Rechts
hilfe ausgeschlossen. Nur im Fall von Steuerbetrug kann Rechtshilfe 
geleistet werden. Dies ist zumindest ein kleiner Fortschritt, vorher 
war bei Steuerdelikten überhaupt keine Rechtshilfe möglich. Aller
dings ist vorauszusehen, dass die Rechtshilfe in diesem Bereich äus- 
serst restriktiv bleiben wird. "Die Regel bleibt der Ausschluss der 
Rechtshilfe bei fiskalischen Delikten, einschliesslich des Abgabebe
trugs, die Ausnahme wird die Gewährung der Rechtshilfe bei schwerwie
genden Tatbeständen des Abgabebetrugs, die die Jurisprudenz allmäh
lich herauskristallisiert.", stellte Rechtsprofessor Broggini in der 
NZZ vom 5.8.83 nüchtern fest.

Den einzigen kleinen Einbruch bei der Verweigerung der Rechtshilfe bei 
Steuerhinterziehung bildet der Rechtshilfevertrag mit den USA, welcher 
1977 in Kraft trat. Im Fall des organisierten Verbrechens (Mafia)
- und nur in diesem Fall - verpflichtet siqh die Schweiz den USA auch 
bei Steuerdelikten Hilfe bei der Beweiserhebung bei Schweizer Banken 
zu leisten.

Um dieses Zugeständnis zu erreichen, mussten die USA äussersten Druck 
aufsetzen. Die US-Justizbehörden gingen sogar so weit, das schweize
rische Bankgeheimnis als eine Gefahr für die innere Sicherheit ihres 
Landes zu bezeichnen. Erst nach mehr als vierjähriger Verhandlungsdauer 
gab die Schweiz nach, nachdem die Amerikaner mit Sanktionen gegen 
Schweizer Uhren und Käse gedroht hatten.

Fazit: Das mächtigste Land der Welt kann den Schweizer Banken mögli
cherweise ein kleines Zugeständnis zur Lockerung des Bankgeheimnisses 
abringen. Schwächeren Ländern,wie zum Beispiel den Ländern der Drit
ten Welt, wird dies nie möglich sein. Darum muss das Rechtshilfege
setz durch politischen Druck in der Schweiz entsprechend geändert wer
den.

Das Rechtshilfegesetz und der Rechtshilfevertrag mit den USA
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Als Nummernkonto wird ein Bankkonto bezeichnet, das nicht un
ter dem Namen des Inhabers läuft, sondern auf eine Nummer aus
gestellt ist. Auch Wertschriftendepots können als Nummernde
pots ausgestaltet werden. Der effektive Inhaber des Nummern
kontos ist nur einem kleinen Kreis von höchstens fünf leiten
den Bankbeamten bekannt. Durch das Nummernkonto ist die Gefahr 
einer Geheimnisverletzung auf ein Minimum herabgesetzt. Klau- 
ser schreibt dazu: "Allgemein gilt, dass das Nummernkonto den 
Bankverkehr des Kunden mit einer besonderen Aura der Diskre
tion umgibt, die erfahrungsgemäss von Ausländern besonders ge
schätzt wird... Gewisse Banken spielen überdies die Bedeutung 
der verstärkten Diskretion noch dadurch hoch, dass sie Auslän
dern, die den Geschäftsverkehr mit ihnen aufnehmen wollen, un
aufgefordert die Eröffnung eines Nummernkontos vorschlagen." 
(Klauser, S .28).

Auch die Rechtsordnungen anderer Länder kennen einzelne cha
rakteristische Elemente des schweizerischen Bankgeheimnisses, 
vor allem was den strafrechtlichen Schutz und die Institution 
von Nummernkonten betrifft. Was indessen, international ge
sehen, die Attraktivität des schweizerischen Bankgeheimnisses 
ausmacht, ist vor allem die kumulative Wirkung dieser Merk
male zusammen. "Es leuchtet ein, dass Nummernkonten in einem 
Land, wo das Bankgeheimnis gegenüber dem Fiskus absolut ist, 
eine andere Bedeutung haben als dort, wo die Banken den ver
längerten Arm der Steuerbehörden bilden (Frankreich, Belgien 
z.B.)". Mit ihrem Bankgeheimnis steht die Schweiz, wie Klauser 
feststellt damit "im Kreis der westlichen Industrienationen 
allein auf weiter Flur." (Klauser, S.29).

Wo das Bankgeheimnis vergleichbar weitreichend ist - zum Bei
spiel im Libanon und in Panama - stand die schweizerische Ge
staltung des Bankgeheimnisses Modell. In seiner heutigen Form 
ist das schweizerische Bankgeheimnis nur "gerade soweit inter
national, als es von ändern Ländern kopiert wurde." (Klauser, 
S.29).

Die Bedeutung des Bankgeheimnisses für die Entwicklung des Fi
nanzplatzes Schweiz zeigt sich auch darin, dass andere Länder, 
die das schweizerische Bankgeheimnis kopiert haben, wie eben 
der Libanon oder Panama, ebenfalls zu internationalen Finanz
plätzen wurden. Als Fluchtgeldhort können sie mit der Schweiz 
allerdings nicht konkurrieren, weil sie über die weiteren Vor
teile des Finanzplatzes Schweiz - wie etwa wirtschaftliche und 
politische Stabilität - nicht verfügen. Die Schweiz kann des
halb ohne Uebertreibung als das beliebteste Ziel für Flucht
gelder bezeichnet werden.
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Bankgeheimnis-Legenden von Bankenseite

Von den Schweizer Banken wird immer wieder darauf hingewiesen, dass 
in ändern europäischen Ländern ein mindestens so weit gehendes Bank
geheimnis gelte. Um welche Art von Legenden es sich dabei handelt, 
zeigt der folgende Artikel:

Bankgeheimnis in Österreich: Basler AZ 25.2.83

Es werden Legenden gepflegt
Die Geschichte um das angeblich neuerrichtete Bankgeheimnis in Öster
reich ist ein schönes Beispiel dafür, wie eine Desinformation spielt und wie 
eine Falschmeldung die nächste auslöst.

Von einem schweizerischen Bankier 
wurde 1979 die Meldung in die Welt 
gesetzt, in Österreich werde nun das 
Bankgeheimnis verstärkt und der 
österreichische Finanzplatz jage dem 
schweizerischen ausländische Kunden 
ab. Der Bankier wollte damit «be
weisen», dass selbst das sozialistisch 
regierte Österreich der SP Schweiz und 
Bankeninitiative das Wasser abgraben 
würden.
Diese Falschmeldung wurde im Gefol
ge von Journalisten abgeschrieben 
und ohne eigene Recherche kolpor
tiert. Die Lobbyisten des Bankgewer
bes unterliessen keine Gelegenheit, 
diese Fehlinformation weiter zu ver
breiten.
Erst in jüngster Zeit haben sich zwei 
Journalisten die Mühe genommen, in 
Österreich selber zu forschen. An der 
Hochschule St. Gallen ist zudem eine 
Diplomarbeit mit einem Bankgeheim
nisvergleich zwischen der Schweiz, 
Deutschland und Österreich erstellt 
worden.
Wie verhält es sich nun mit dem öster
reichischen Bankgeheimnis? Wir ha
ben uns auf Grund der österreichi
schen Gesetzestexte selber informiert. 
Das Bankgeheimnis ist in Österreich 
im neuen Kreditwesengesetz (KWGl 
von 1979 niedergelegt. Dieser neue 
Bankgeheimnisartikel bedeute für 
Österreich nicht eine grunsätzliche 
Neuerung, sondern nur eine gesetzli
che Niederschreibung des Bankge
heimnisses.

«Abgabenverkürzung»
Im Steuerveranlagungsverfahren (in 
Österreich heisst es «Ermittlungsver
fahren») gilt auch in Österreich das 
Bankgeheimnis. Hingegen ist es bei 
Steuerhinterziehung respektive -be
trug nicht so streng gehandhabt. ln 
Österreich gibt es nicht die Unter
scheidung in Hinterziehung und Be
trug wie bei uns. Bei einem leichten 
Vergehen, einer sogenannten Fmanz- 
ordnungswidrigkeit, muss die Bank 
gegenüber der Steuerbehörde keine

Auskunft geben. Hingegen kann die 
Steuerbehörde den Verdacht einer 
«Abgabenverkürzung» erheben, um 
dann bei einer Bank Auskunft über 
das Konto eines Steuerpflichtigen zu 
ermitteln. In einem solchen Fall muss 
die Bank Auskunft geben, und die 
Steuerbehörde erhält gleich auch In
formationen über eine mögliche Ab
gabenverkürzung. In der Schweiz 
braucht es einen begründeten Ver
dacht auf Steuerbetrug, um bei der 
Bank Auskunft zu erhalten und die 
Begründung dieses Verdachtes ist 
meist ein Ding der Unmöglichkeit.

Anonym e Konten
Bei Österreichs Banken gibt es nun al
lerdings eine Besonderheit: Man kann 
in Österreich sogenannte anonyme 
Konten errichten, das sind Sparkon
ten. die auf einen Phantasienamen lau
ten. Wer ein Konto unter einem Phan
tasienamen errichtet, muss seine Iden
tität und seinen Pass nicht vorweisen. 
Diese Art von Konten ist in Österreich 
ein verbreiteter «Sport» der kleinen 
Steuerhinterziehung.
Anonyme Konten haben aber einen 
Haken: Weil die Bank die Identität des 
Kontoinhabers nicht kennt, verliert 
dieser sein Vermögen, wenn er sein 
Sparbuch verliert oder das Passwort 
vergisst. Es gibt in Österreich viele zir
kulierende Witze über den Ehemann, 
der das Schlüsselwort seines Sparkon
tos im Schlafe ausplaudert, oder der 
Grossvater, der auf dem Totenbett die 
Schlüsselwörter der Konten noch be
kanntgibt . . .
Die anonymen Konten sind vor allem 
für die kleinen Anleger, aber zu ris
kant für grosse Anleger und Auslän
der. Die englische «Financial Times» 
vom 11. April 1980 warnt die Auslän
der vor anonymen Konten in Öster
reich wie folgt: «Wenn ein Klient sein 
Bankbuch verliert oder das Passwort 
vergisst, das zum Schutz gegen Dieb
stahl dient, haben die Bankbeamten 
keine Möglichkeit, den Eigentümer 
herauszufinden.»

Ausländer, die in Österreich ein Kon
to eröffnen, begegnen noch zusätzli
chen Schwierigkeiten: Sie können 
Geld nur in österreichischen Schillin
gen eröffnen, und wenn sie Kapital ab- 
ziehen wollen, so erfordert dies eine 
Meldepflicht für Kapitalexport an die 
österreichischen Behörde. Diese Mel
depflicht ist ein zusätzliches Risiko für 
den ausländischen Kapitalflüchtling. 
Das Bankgeheimnis ist in Österreich 
auch deshalb schwächer als in der 
Schweiz, weil es ein Antragsdelikt ist: 
Nur auf Antrag des Bankkunden wird 
die Verletzung des Bankgeheimnisses 
verfolgt, nicht von Amtes wegen wie 
bei uns. Wer ein Delikt (Steuerhinter
ziehung. Kapitalflucht) begangen hat, 
wird möglicherweise bei Verletzung 
des Bankgeheimnisses bei seinem 
Konto gar keinen Antrag stellen kön
nen. weil er sich dabei ja  verraten wür
de.
Einen Beweis dafür, dass unser Nach
barland mit dem österreichischen 
Bankgeheimnis dem schweizerischen 
Finanzplatz nicht die Fluchtgeldkun- 
den abjagt, sieht man auch an den 
Zahlen: Obschon Österreichs Banken 
ziemlich viele Petrodollars aus arabi
schen Staaten angezogen haben, wa
ren 1979 in Österreich insgesamt 
sechsmal weniger ausländische Gelder 
angelegt als auf dem Finanzplatz 
Schweiz. Und die Österreicher, die im 
Finanz- und Korruptionsskandal um 
das Allgemeine Krankenhaus Wien 
(AKH) verwickelt waren, haben, trotz 
angeblichem Bankgeheimnis in Öster
reich. ihre Korruptionsgelder über 
liechtensteinische Scheinfirmen und 
üer schweizerische Bankkonten über
wiesen.
Nach den Wahlen will die SPOe zu
dem noch die Verrechnungssteuer, wie 
wir sie in der Schweiz kennen, einfüh
ren.
Die Legende vom österreichischen 
Bankgeheimnis entpuppt sich mehr 
und mehr als ein Luftballon der hiesi
gen Bankenpropaganda.
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Die Sorgfaltspflicht-Vereinbarung: 
Kosmetik statt Taten
.1977 flog der Chiasso-Skandal der Schweizerischen Kreditan
stalt SKA auf. Im wesentlichen ging es dabei um folgendes:

"Fluchtkapital, das der Kreditanstalt in Form von Treuhandgel
dern durch italienische Kunden anvertraut wurde, leitete die 
Filiale in Chiasso, entgegen der üblichen Praxis nicht auf dem 
Euromarkt erstklassigen Adressen (u.a. multinationalen Konzer
nen) zu. Die Gelder wurden in die Liechtensteiner Firma Texon 
geleitet, welche der SKA nahesteht. Diese Firma wiederum be
sitzt in Italien eine Reihe verschiedener Unternehmen und kaufte 
mit den Treuhandgeldern weitere Beteiligungen, die sich aber 
als Verlustgeschäft herausstellten. Auf diese Weise wurden der 
Firma Texon über 2 Milliarden Franken zugeleitet. Engegen der 
Praxis wiederum, gab die Kreditanstalt gegenüber den italieni
schen Kunden Garantien ab. Und als sich herausstellte, dass 
die Texon Verluste machte, musste die Kreditanstalt für die 
Verluste, eben wegen der abgegebenen Garantien, aufkommen. Der 
Verlust, der für die Kreditanstalt entstand, beläuft sich auf 
1,2 Milliarden Franken. Die Bank machte die Mittel durch den 
Verkauf von Beteiligungen (Jelmoli) und durch die Aktivierung 
von Reserven locker. Wichtig bei der ganzen Angelegenheit 
ist die Tatsache, dass etwa ein Dutzend Tessiner aus Anwalts
und Bankkreisen sowohl im Verwaltungsrat der Texon als auch 
in den Verwaltungsräten der Tochtergesellschaften der Texon 
sassen." (Haymoz 1978, S.16/17).
Nur wenige Wochen nach dem Auffliegen des Skandals, der vor al
lem auch das Ausmass der Kapitalflucht aufgezeigt hatte, wurde 
zwischen den Banken und der Nationalbank eine "Vereinbarung 
über die Sorgfaltspflicht der Banken bei der Entgegennahme 
von Geldern und der Handhabung des Bankgeheimnisses" (VSB) un
terzeichnet. Damit sollte das Ausland und die Oeffentlichkeit 
beruhigt werden. Die 1982 verlängerte Vereinbarung geht aber 
die entscheidenden Probleme gar nicht an: Die Entgegennahme 
von Geldern aus Steuerhinterziehung und Währungsdelikten wird 
in keiner Weise tangiert. Nur die aktive Hilfe zur Kapital
flucht gilt als vereinbarungswidrig. Wobei man wissen muss, 
dass es sich bei der Vereinbarung um eine freiwillige Abspra
che ohne gesetzliche Verpflichtung handelt. Jederzeit kann 
eine Bank auch wieder aus der Vereinbarung aussteigen und ak
tiv bei Kapitalflucht mithelfen.

Die Praxis zeigt denn auch, dass die aktive Hilfe zur Kapital
flucht weiterhin gang und gäbe ist. Denken wir an die Römer 
Kapitalfluchtprozesse, an denen sich 1982 Vertreter der Bank 
Leu und der Banca del Gottardo für ihre Beihilfe zur Kapital
flucht verantworten mussten. Ein deutliches Beispiel dafür 
zeigte auch der "Spiegel" auf:
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«S piegeh -R edaktion  te s te te  F inan zin stitu te im Tessin TA 3.6.82

7 von 9 Banken halfen bei der Kapitalflucht
•aus. Z ürich , 2. Ju n i. S ieben von neun  B anken im Tessin w aren  bei einem  «Test» des 
d eu tschen  N achrich tenm agazins «D er Spiegel» bereit, bei Illegaler K apitalflucht ausl 
Italleg m itzuheifen . «D er Spiegel» ha tte  e ine 8 2 jäh rige‘Frau m it P ersian er und 
P erlenkette  auf neun B anken in Lugano und Chiasso an gesetz t, um  fü r e ine erfundene 
M ailänder N ichte F luch tgelder in d e r  Schw eiz zu p lazieren . Die P re ssesp rech er d er 
Schw eizerischen K red itanstalt (SKA) und d e r Schw eizerischen  B ankgesellschaft 
(SBG) erk lä rten  au f A nfrage, d er B ericht sei « rätselhaft» , im M om ent könnten  die 
B anken dazu n icht im D etail S tellung nehm en. Die Schiedskom m ission zu r Ü berw a
chu n g  d er «Sorgfaltspflichtvereinbarung» habe «bis je tz t keine U n tersuchungshand
lungen» un ternom m en, e rk lä rte  ein S p rech er d er N ationalbank.

D er Bericht im «Spiegel» kom m t zum 
Schluss, d ie Schw eizer B anken verletzten  
d ie  «Sorgfaltspflichtvereinbarung» mit 
dem  gleichen Eifer, m it dem  sie deren 
E inhaltung beteuerten , b in  Sprecher der

«Spiegel»-R edaktion e rk lärte  auf A nfra
ge: «W er nur ein  b isschen herum hört, 
w eiss, dass die B anken im T essin im 
g rossen  Stil Beihilfe zu r K apitalflucht lei
sten. W eil d ies ab er nur schw er zu bew ei
sen  ist, haben w ir h ier ausnahm sw eise 
mit einem  «agent provocateur» g ear
beitet.»

Klare V erstösse?
C arla  Bianchi (D ecknam e für die 82jäh- 

rige Frau) habe .n u r beim  S chw eizer^  
sehen B ankverein und beim  italienische^ 
Banco d ie Rom a e inen  Korb bekom m en. 
Bei d e r  Schw eizerischen Bankgesell
schaft habe d er A ngestellte erk lärt, e rst 
w enn Frau Bianchi fü r die Nichte ein  Kon
to bei d er SBG eröffnet habe, könne man 
ih r helfen. D erSK A -M ann se inerse its ha
be nach einem  Insistieren  von C arla Bian
chi «private U nterstü tzung durch einen 
V ertrauensm ann von uns» angeboten  und 
betont: «Die Bank ist nicht d irekt invol
viert».

Auch d iese letzte Art von Beihilfe zur 
Kapitalflucht w ürde ab er k lar gegen die 
«V ereinbarung über d ie Sorgfaltspt'licht 
bei d er Entgegennahm e von G eldern und

die H andhabung des Bankgeheim nisses» 
verstossen . Art. 8 verbietet d ie aktive Bei
hilfe z u r  Kapitalflucht, und daru n te r fal
len nach einem  K om m entar «Ratschläge 
fü r  den  illegalen K apitaltransfer», «Be
ste llung  von A genten zu r O rganisation  
d e r  Kapitalflucht» sow ie «Hinweise auf 
K ontaktpersonen, w elche die K apital
flucht o rgan isieren  o d e r dazu H ilfsdien
ste leisten». Nach dem  W ortlaut d ieser 
B estim m ungen wird d ie Schiedskom m is
sion  z u r  Ü berw achung d er V ereinbarung 
nicht darum  herum kom m en.-eine U nter
suchung gegen die sieben «hilfsbereiten» 
Banken einzuleiten. auch w enn «bis jetzt» 
laut einem  S p re c h e rd e r  Schiedskom m is
sion  «noch keine U ntersuchungshandlun
gen» vorgenom m en w urden. (Die M itar
beiter d e r  Schiedskom m ission  sind  nach 
d e r  V ereinbarung d e r Schw eigepflicht 
untersteilt.)

B anken k lären  intern ab
Bernhard Müller von d e r  e idgenössi

schen B ankenkom m ission erk lärte  auf 
A nfrage, e r  habe noch keine Kenntnis 
vom «Spiegel»-Bericht. Die B ankenkom 
m ission  w erde die A ngelegenheit in Zu
sam m enarbeit mit d er Schiedskom m is
sion  prüfen: sie sei ab e r  nur dann zustän
dig, wenn d e r  Fall «m ehr a ls lokale Be
deutung» habe.

Der P ressesprecher d er SBG stellte «in
terne  Abklärungen» in Aussicht. Man 
m üsse zuerst die genauen U m stände des 
V orgehens von Frau Bianchi kennen. Ni- 
Iwluus Senn. Präsident d er SBG-General- 
direktion . habe die D irektionen m ehr
m als  angew iesen, sich «strikte» an d ie 
V ere inbarung  zu halten.

Auch ist es durchaus üblich, dass die Schweizer Banken keinen 
Trick scheuen, um ausländischen Steuerhinterziehern und Schnutz- 
geldbesitzern bei der Verwischung der Spuren zu helfen. Dies 
betrifft zum Beispiel die Kontoauszüge, welche bei der Zustel
lung durch die Post ausländische Behörden auf die Existenz 
eines Kontos aufmerksam machen können.
— Wenn der ausländische Bankkunde sein Konto in der Schweiz 
geheimhalten will, kann er die Bank anweisen, die Kontoauszüge 
nicht an seine ausländische Adresse zu richten, sondern in der 
Schweiz zurückzuhalten.

— Weil amerikanische Steuerbehörden und Börsen die Aufdrucke 
der Frankiermaschinen der Schweizer Banken identifizierten, 
frankieren die Schweizer Banken die Amerika-Korrespondenz wie
der durch Aufkleben von Briefmarken (Weltwoche, 14.9.77).
— Die Briefe mit den Kontoauszügen werden in Belgien, Italien 
oder anderswo in Europa auf die Post gegeben. Von Zeit zu Zeit 
fahren Kurier-Autos der Banken von Zürich oder Genf ins Aus
land, um dort die Post aufzugeben (Clarke/Tigue).
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Wen wundert es, dass Klauser vor der Nationalratskommission für 
die Behandlung der Bankeninitiative festhielt: "Von ihrer Ziel
setzung her ist die Sorgfaltspflichtvereinbarung nicht darauf 
ausgerichtet, die Kapitalflucht zu verhindern. Es geht dort le
diglich um den Schutz des Ansehens der Banken".
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4.
f

Kapitalflucht-Wege 
In die Schweiz
"Durch doppelte Rechnungs
stellung, Kuriere, schweizeri
sche Bankanwerber, Fernschreiber, 
Telegramme und Geldanweisungen 
fliesst ständig schmutziges 
Geld in die Schweiz oder andere 
Länder, wo es spurlos hinter dem 
Schutzwall des Bankgeheimnisses 
verschwindet."
(Clarke/Tigue)
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Wie gelangt Fluchtgeld aus Frankreich, Italien, Brasilien, Zaire, 
Indien und anderen Staaten eigentlich in die Schweiz? Eine aus
führliche Beschreibung der Techniken der illegalen Geldschie
berei würde Bücher füllen (vgl. dazu etwa Clarke/Tigue). Wichtig 
ist, dass Fluchtgeld und vor allem Geld aus krimineller Herkunft 
keine "Papierspuren", d.h. Belege, hinterlässt und dass es bei 
Bedarf wieder als scheinbar legales, "reingewaschenes" Geld ins 
Herkunftsland zurückgeführt werden kann.

Im folgenden möchten wir die wichtigsten Mechanismen, Kapital 
in die Schweiz zu verschieben und dort reinzuwaschen, schema
tisch darstellen und jeweils mit einigen konkreten Beispielen 
veranschaulichen, wobei wir uns vor allem auf das Bankendossier 
der SPS stützen.

Geldschmuggel_________________
Dabei handelt es sich um die "urtümlichste", aber auch primi
tivste Form der Kapitalflucht: Geldbündel, Aktien, Edelmetalle 
oder andere Wertgegenstände werden über die Grenze in die Schweiz 
geschmuggelt (Abb.3).

Abbildung 3: Kapitalflucht durch Geldschmuggel

AUSLAND SCHWEIZ

Notenbündel, Wertpapiere, Edelmetalle .

Mr.Rieh
Schmuggel über Luft-, See-, Landweg '

Diese Art der Kapitalflucht dürfte vor allem von den kleineren 
Kapitalbesitzern vorgenommen werden und einen kleinern Teil des 
gesamten Fluchtgeldstroms ausmachen. Der schon erwähnte Flucht- 
geld-Bericht der französischen Parlamentskommission schätzt, 
dass die physische Kapitalflucht durch Geldschmuggel nicht mehr 
als 15 % der gesamten Kapitalflucht aus Frankreich beträgt.
Dass aber organisierter KapitalSchmuggel gang und gäbe ist, zei
gen Einzelfälle - Spitzen des Eisbergs - immer wieder.

Für Geld aus eindeutig krimineller Herkunft ist Geldschmuggel 
gemäss Clarke/Tigue immer noch das beste System: "Die belieb
teste Methode, grosse Mengen schmutzigen Geldes in die Schweiz 
oder in die karibischen Länder zu schmuggeln, ist folgende:
Man mietet sich einen Kurier, der das Geld in einen Koffer packt, 
oder es sich in einem besonders angefertigten Geldgürtel um den
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Leib bindet, sich eine Flugkarte besorgt und nach Zürich, Genf 
oder Nassau fliegt. Es haben sich zwar andere Methoden zum 
Transport schmutzigen Geldes entwickelt, aber ein Kurier ist 
immer noch die beste Versicherung gegen die gefährliche Papier
spur von Telegrammen, Ueberweisungsbelegen und entwerteten 
Schecks, die einen Delinquenten leicht mit einem ausländischen 
Bankkonto in Verbindung bringen können. (...) Der selbständige 
Kurier verlangt für seine Dienste ein Honorar von 2 bis 5 Pro
zent des Bargeld- oder Aktienwertes seiner Schmuggelware." 
(Clarke/Tigue, S.90/91).

TA 8. 7. 83

40 Kilogramm Gold an der 
Grenze beschlagnahmt
Beifort, 7. J u li  (AFP/AP) 40 K ilogram m  
G old im  W ert von rund  v ie r  M illionen 
F rancs sind  am  M ittw och am  französisch- 
schw eizerischen  G renzposten  Sain t- 
Louis-Burgfelden  besch lagnahm t w orden. 
W ie e in  S p rech er des französischen  Zolls 
in  B eifort am  D onnerstag  m itteilte , ist 
d ies n u r e in  «k le iner Teil» des Schm ug
gelgu ts, d as die p ro fessionelle  B ande an
gesich ts d e r  A usfuh rbesch ränkungen  
F rank re ichs illegal ins A usland  tran sp o r
tie ren  w ollte. D ie von  K indern begleite
ten  S chm uggler w urden  festgenom m en.

D ie französischen  Z o llbehörden  w aren  
d en  fünf Schm ugglern  durch  einen  Hin
w eis au f d ie  S pur gekom m en und hatten  
zu v o r E rm ittlungen  in  d e r  R egion von 
P aris  und B eifort durchgeführt, d ie den 
Fang erm öglich ten . D ie G renzgegend  
w urde  se it M ontag genau  überw acht.

D as G old w ar in  d en  T üren  und im  
K offerraum  eines W agens versteckt. D as 
G old soll einem  G ross industrie llen  aus 
dem  Südw esten  F rankreichs gehören . 
E in e r d e r  g efassten  S chm uggler w ar d e r  
Polizei bere its bekannt.

Verrechnungsgeschäfte____________________
Wer Fluchtkapital in der Schweiz liegen hat, möchte von Zeit zu 
Zeit auch wieder Geld abheben, um es im eigenen Land zur Ver
fügung zu haben. Der Fluchtkapital-Besitzer könnte in die Schweiz 
reisen und mit einem Bündel Geldnoten zurückkehren. Dies ist aber 
relativ aufwendig und könnte zudem Verdacht an der Grenze er
wecken. Da es zur gleichen Zeit immer auch andere Leute im glei
chen Land gibt, welche Fluchtgeld in der Schweiz deponieren wol
len, ergibt sich eine viel einfachere Möglichkeit: die Verrech
nung (Kompensation) der beiden Geschäfte (vgl. Abb.4).

Diese Verrechnung kann privat zwischen zwei Einzelpersonen, aber 
auch über eine dritte Person, welche solche Geschäfte berufs
mässig ausübt, vorgenommen werden. In Frankreich zum Beispiel 
hat sich eine eigene Berufsgattung dafür herausgebildet: die 
Compensateurs.

Berner Tagwacht 17.6.83

Uber 50 Millionen Franken Fluchtgelder
•  Innert Jahresfrist sind an den italienisch-schweizerischen Grenzüber
gängen der Provinzen Como, Varese und Sondrio Fluchtgelder in der 
Höhe von über 50 Millionen Franken aufgespürt und über 36 Kilo 
Rauschgift beschlagnahmt worden. Die italienischen Grenzwächter ha
ben zwischen dem 1, Juni 1982 und dem 31. Mai 1983 159 Personen ver
haftet.
•  Unter den beschlagnahmten Gütern befanden sich sechs Kilo Edel
steine, 1000 Edelstein-Colliers und 40 Tonnen ursprünglich in die 
Schweiz importierter exotische Früchte.
•  Einige der verhafteten Personen hatten bereits Fluchtgelder für insge
samt über 50 Millionen Franken in verschiedenen Währungen ins Aus
land gebracht. Weitere Festgenommene trugen Valuten im Wert von 
rund zehn Millionen Franken auf sich, die sie im Ausland deponieren 
wollten.
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"Die Compensateurs sind meist ehemalige Bankbeamte. Die franzö-
sichen Bankkunden werden von den Banken (in Frankreich) diskret
an einen Compensateur vermittelt.

- Monsieur A lässt durch den Compensateur bei der Schweizer 
Bank ein Konto eröffnen und zahlt ihm sein Fluchtgeld.

- Madame B zum Beispiel will in der gleichen Woche von ihrem 
Fluchtkapitalkonto in der Schweiz abheben. Sie beauftragt 
den Compensateur mittels Vollmacht mit der Abhebung und lässt 
sich das Geld von ihm in Francs auszahlen.

- Der Compensateur verrechnet mit der Schweizer Bank wöchent- 
licht oder monatlich und zahlt nur die Differenz durch Geld
schmuggel über die Grenze hinweg auf die Schweizer Bank.

- Er kann die nötigen Schweizer Franken zur Bezahlung der Dif
ferenz auch dadurch beschaffen, indem er für einen franzö
sischen Exporteur, der in der Schweiz Waren verkauft und 
Franken eingenommen hat, den Wechselverkehr besorgt.

- Die Kommission des Compensateurs beträgt:
bei normalen Geschäften: 2-3 % des transferierten Betrags 
bei riskanten Geschäften: 5-6 % des Betrags.

(Angaben gemäss Tages-Anzeiger Magazin vom 22.10.77, Nr.42)" 
(Bankendossier SPS, S.33)

Abbildung 4: Kapitalflucht durch Verrechnungsgeschäfte

AUSLAND SCHWEIZ

Monsieur
A

nur der
Differenzbetrag 
wird in die Schweiz 
geschmuggel t

will Fluchtgeld 
auf Schweizer Bank 
deponieren

A und B 
verrechnen 

ihre Geschäfte 
(z.B. über Com
pensateur)

will deponiertes 
Fluchtgeld von 
Schweizer Bank 
abheben

Anweisung zur Ueber- 
weisung von Konto B 
auf Konto A

Schweizer Banken

Konto A

- t
k

Konto B
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Diese Art der Kapitalflucht ist schon raffinierter als reiner 
GeldSchmuggel. Für die Kapitalflucht in wirklich grossem Stil 
bieten sich aber vor allem die zwei folgenden Möglichkeiten 
an, welche im übrigen sehr oft miteinander kombiniert werden.

Über- und Unterfakturierung__________ _
Der internationale Handels- und Dienstleistungsverkehr zwi
schen der Schweiz und dem Ausland bietet ideale Verschleierungs
möglichkeiten für Kapitalflucht. Durch Vortäuschen oder Mani
pulieren von Geschäften besteht die Möglichkeit zur Kapital
flucht, ohne physisch Geld in die Schweiz verschieben zu müssen. 
Schauen wir einmal die Technik der Ueberfakturierung an (vgl. 
Abb.5):

Abbildung 5: Kapitalflucht durch Vortäuschen von Handelsgeschäften___________

AUSLAND SCHWEIZ

Mr.Money

gründet
Firma

Import Ltd. 4=>
vorgetäuschte Leistung 

(z.B. wertlose Warenlieferung)

□  □ □ □ □ □ □ □ e r

überhöhter Rechnungsbetrag

Hilf AG

Ueberweisung 
des Differenzbetrags

Bank AG

Mr. Money gründet eine Importfirma und bezieht Waren von der 
Hilf AG in der Schweiz. Diese Waren sind entweder mehr oder we
niger wertlos, oder das ganze Geschäft wird nur vorgetäuscht. 
Unter dem Deckmantel eines scheinbar legalen Handelsgeschäftes 
zahlt Money's Import Ltd. einen weit überhöhten Preis an die 
Hilf AG. Diese überweist die Differenz zwischen dem bezahlten 
Rechnungsbetrag und den eigentlichen Kosten des gelieferten Gu
tes plus Kommission für die geleisteten Kapitalflucht-Hilfe auf 
das Schweizer Bankkonto von Mr.Money.
Das ganze Geschäft kann allenfalls auch umgekehrt laufen: Unter
fakturierung einer wertvollen Lieferung in die Schweiz.
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Vor allem bei einer überbewerteten Währung in einem Dritt-Welt- 
Land können solche Geschäfte sehr lohnend sein. "Eine überbe
wertete Währung kann aber auch von korrupten Staatsklassen da
zu missbraucht werden, sich hemmungslos zu bereichern. Eine Mög
lichkeit von vielen: Ein Importeur verschafft sich (häufig durch 
Bestechung) eine Importlizenz, mit der er (am tatsächlichen Wert 
gemessen relativ wertlose) nationale Währung bei der Zentral
bank in (vergleichsweise wertvolle) Devisen umtauscht. Für sie

Calvis Kapitalflucht-Geschäfte

Der italienische Bankier Roberto Calvi, der mit seinem Banco Ambro
siano teilweise in Verbindung mit Schweizer Banken Skandalgeschichte 
machte und 1982 unter mysteriösen Umständen einen gewaltsamen Tod 
erlitt, betrieb solche Ueber- und Unterfakturierungsgeschäft im 
grossen Stil. Zum Beispiel mit Aktienhandel: So kaufte Calvi Aktien 
der zu seinem Imperium gehörenden Versicherungsgesellschaft Toro, welche 
er an zwei Banken in der Schweiz weitergab. Später kaufte er diese Pa
piere zu überhöhten Preisen zurück und Hess den Differenzbetrag in 
der Schweiz zurück.

1981 wurde Calvi von einem Mailänder Gericht wegen Währungsvergehen 
zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Zu einer Verbüssung der Strafe, 
gegen welche Calvi Berufung einlegte, kam es nicht mehr.

Bankier R oberto  Calvi zu  Gefängnis und saftiger Busse veru rteilt

Schlag gegen Italiens Kapitalschmuggler
TA 22. 7.81

plw . Rom , 21. Ju li. Ita liens raffin ierte  K apitalschm uggler «grossen Stils» haben es Börse reag ierte  sa u er 
fo rtan  schw erer. D er M ailänder P rozess gegen den 60jährigen Bankm agnaten Rober
to Calvi und 10 w eitere  w egen riesiger W ährungsdelik te  angek lag te P ersonen endete  
mit saftigen  U rteilen. Calvi w urde zu vier Jah ren  G efängnis und 16,5 Mrd. Lire (gut 
30 Mio. F ranken) veru rte ilt und darf überd ies w ährend  fünf Ja h ren  kein öffentliches 
Amt m ehr bekleiden.

Drei M itangeklagte erh ielten  ebenfalls 
G efängnisstrafen  und hohe Bussen, w äh
rend die restlichen s ie b e a  Personen, d a r
un ter d er dem  P rozess fem gebliebene 
Schw eizer Carlo von Castelberg. fre ige
sprochen w urden. Das spek taku läre  Ver
fahren  begann  Ende Mai im Z usam m en
h an g  m it dem  Skandal um d ie  gehei
me Fre im aurerloge P 2, und es w ar vor> 
A nfang an weit m ehr als ein  üblicher P ro
zess w egen W irtschaftsdelikten.

38 M rd. Lire illegal 
ins A usland verschoben

Dem Fall Calvi liegen illegale Valuta
verschiebungen von 1975 und 1976 zu
grunde. Insgesam t soll d e r «m ächtigste 
Privatbankier von Italien», rund 
38 Mrd. Lire (rund 70 Mio. Fr.) üb er raffi
nierte  A ktienoperationen ins A usland -  
d arun ter Schw eizer und L iechtensteiner 
G esellschaften  -  verschoben haben. Calvi 
w ar P räsident des w eitverzw eigten Banco 
A m brosiana. d e r g rössten  Privatbank Ita
liens, sow ie der F inanzgesellschaft C en
tra le  und F inanzberater des Vatikans.

Seit 1978 lief e ine U ntersuchung d er 
M ailänder S taatsanw altschaft. A ber erst

die A ufdeckung h e isse r D okum ente in 
den Koffern des flüchtigen P 2-Chefs Li
d o  Gelli, zu dessen  G etreuen Calvi gehör
te, haben die Justizbehörden  in die Offen- 

_sive gehen lassen. Am 20. Juni w urde 
'C alvi mit acht «Kollegen» verhaftet. Der 
F inanzplatz M ailand zitterte , und die Bör
se. deren  H auptakteure h in ter G ittern w a
ren, verzeichnete ihren dram atischen  
Sturz. Von Politikerseite w urden  die 
Richter scharf angegriffen . Sie Hessen 
sich aber nicht einschüchtem . Ih r Urteil 
ist hart, ab er seh r d ifferenziert. Calvi, der 
seit seinem  S elbstm ordversuch im Spital 
von Lodi liegt, w ie auch den drei M itver
urteilten  w urde die E ntlassung in p rovi
sorische Freiheit zugestanden.

Handelt es sich beim  M ailänder V er
dikt um ein «exem plarisches Urteil» mit 
A bschreckungscharakter oder, so fragt 
etw a die Zeitung «II G iom o», um  den 
Schlussakt e in er Epoche, «jener der hem 
m ungslosen Finanzhengste»? Die Ant
w ort w ird die Zukunft und w erden insbe
sondere  die kom m enden P rozesse brin
gen. Auf jeden  Fall ist d e r R ichtspruch 
von M ailand d er b isher härteste  Schlag 
gegen d ie K apitalflucht in Italien.

K. B. M ailand. 21. Juli. D ie M ailänder 
B örse reag ie rte  au f d ie  V erurteilung der 
des D evisenvergehens angeklagten  Mit
g lieder d er italienischen H ochfinanz mit 
einem  neuerlichen K ursverlust. D er A k
tien index gab um 3Vr nach, w obei die Ti
tel d e r verurteilten  F inanzm agnaten, a l
len voran jene  R oberto Calvis, über
durchschnittlich an Boden verlo ren  (Cre- 
dito V aresino, Toro, Banco A m brosiano). 
In italienischen F inanzkreisen  beurteilt 
m an die über Calvi und se ine M itarbeiter 
verhängte F re iheitsstrafe von insgesam t 
11 Ja h ren  und 4 M onaten sow ie die G eld
strafe  von 36.8 Mrd. Lire als äusserst 
streng. Die Staatsanw altschaft hat insge
sam t 13 Jah re  F reiheitsentzug gefordert. 
A llerd ings haben die jüngsten  E reignisse 
in Fachkreisen die H offnung aufkom m en 
lassen , dass den F inanzm ärkten durch ein 
d rastisches Urteil ein  neuerlicher Schock 
erspart b leiben könnte. Nachdem  Calvi 
nun fü r 5 Jah re  auch keine öffentlichen 
Ä m ter bek leiden darf, ist m it e in er Re
s truk turie rung  des V erw altungsrats bei 
den  betreffenden  G esellschaften zu rech
nen. In B ranchenkreisen  w ertet m an das 
Urteil d e r M ailänder Justiz  schliesslich 
auch als Zeichen dafür, dass gegen Devi
senvergehen in Zukunft noch strenger 
vorgegangen w ird, als d ies b ish e r der 
Fall war.
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Illegale Gelder Indira
Gandhis in der Schweiz?
BernIDelhi, 14. Sept. (SDA) Die indi
sche Regierung ha t lau t einer Mittei
lung der französischen Nachrichten
agentur AFP eine Untersuchung über 
den Transfer illegaler Gelder auf ein 
Schweizer Bankkonto der ehemaligen 
M inisterpräsidentin Indira Gandhi ein
geleitet. W eder beim Eidgenössischen 
Departem ent für auswärtige Angele
genheiten  (EDA) noch beim Eidgenös
sischen Justiz- und Polizeidepartement 
(EJPD) ist indessen ein Gesuch Indiens 
um Rechtshilfe eingetroffen.

Der G eneralsekretär der Janata-Par- 
tei des amtierenden M inisterpräsiden
ten Singh  hatte in einem Brief an den 
Stellvertretenden M inisterpräsidenten 
Chavan e rö ffnet die fraglichen Gelder 
-  über 35 Mio. $ -  seien nach einem 
Zuckerhandel  zwischen Indien und 
I n n  auf das Konto gekommen. Chavan 
leitete daraufhin Schritte zur Aufdek- 
kung des T ransfers ein und will von 
der Bank Auszüge verlangen.

Der von Iran für den Zucker bezahl
te Preis soll in den V erträgen zwi
schen einer staatlichen indischen Fir
ma und einer Schw eizer Bank auf Ko
sten der Firma zu tief angegeben wor
den sein. Frau Gandhi, wird nun vorge
worfen, den so erzielten Gewinn in der 
Schweiz angelegt zu haben.



kauft und importiert er Waren - so steht es in den (gefälschten) 
Importpapieren bzw. so geben es die (bestochenen) Zollbehörden 
an. In Wirklichkeit wird nur für einen Teil des Geldes impor
tiert, der andere wandert auf das ausländische Bankkonto des 
Importeurs. Diese Praxis ist vielerorts nicht die Ausnahme, son
dern die Regel - ein weitverzweigtes System von Bestechern und 
Bestochenen profitiert davon und schädigt damit die Volkswirt
schaft." (EPK, S.17/18).

Für multinationale Konzerne ergeben sich mit Unter- und Ueber- 
fakturierung von Leistungen (Transferpreis-Manipulationen) un
begrenzte Möglichkeiten, Gewinne von einem Land ins andere zu 
verschieben. Damit kann ein Konzern seinen Gewinn dort anfallen 
lassen, wo die Steuern am niedrigsten sind. Dies ist mit ein 
Grund, dass es in der Schweiz soviele Holdings gibt. Unter ei
ner Holding versteht man eine Gesellschaft, die selber nicht 
kommerziell tätig ist, sondern die Beteiligungen (Aktien und 
Vermögen) an anderen Gesellschaften kontrolliert und verwaltet. 
Dank dem "Holding-Privileg", welches einige Kantone wie Zug, 
Graubünden, Glarus, Tessin bei der Besteuerung gewähren, können 
Gewinne in die Schweiz verschoben und hier vor dem Fiskus be
wahrt werden.

Die Auseinandersetzung der Firma Marc Rieh AG mit der amerika
nischen Justiz stellt eines der seltenen Beispiele dar, bei 
denen solche Gewinn-Manipulationen aktenkundig wurden:

nzz 9.8.83

Marc Rieh verspricht 
Uebergabe von Dokumenten

Ba. New York, 8. August
D ie schweizerische R ohstoffhandelsgesell

schaft M arc Rieh & Co. A G  (Zug) hat bis zum  
19. August d ie Uebergabe von  internen D oku
m enten an ein am erikanisches G eschw orenen
gericht zugesagt, das Vorwürfe auf Steuerhinter
ziehungen in H öhe von über 20 M io. $ unter
su ch t D ie G esellschaft hatte sich zuvor trotz 
drakonischer Strafen geweigert, a ls  schweizeri
sches Unternehm en den Forderungen der am e
rikanischen Justiz auf Preisgabe von  betriebsin
ternen Unterlagen nachzukom m en. D ie Tatsa
che, dass die negative Berichterstattung in der 
am erikanischen Presse und die A nordnung auf 
Einfrierung von  M arc-Rich-Forderungen bei 
US-Firm en und -Banken durch den N ew  Y or
ker Bundesrichter Leonard B. Sand die ameri
kanischen Rohstoffkunden enorm  verunsicher
ten und zu einer m assiven Abwanderung zur 
Konkurrenz führten, hat das Schweizer Unter
nehm en und seine US-Tochter C larendon Ltd. 
nach einw öchigen intensiven Verhandlungen  
mit der N ew  Yorker Staatsanwaltschaft dann  
aber dazu bew ogen, die Uebergabe der umstrit
tenen D okum ente zuzusagen.

Bekanntlich geht es beim  H andel um Vor
würfe, w onach die M arc-Rich-Gruppe vor al
lem Oelverkäufe an ihre U S-Tochter zu über

höhten Preisen vorgenom m en haben soll, w o
durch die U S-G ew inne 1980 künstlich verm in
dert und illegale Steuerersparnisse von  mehr als 
20 M io. $ erreicht worden sein sollen. Der K om 
prom iss sieht jetzt d ie D okum entenübergabe im  
August und gleichzeitig die fast vollständige 
Aufhebung der Einfrierungsverfügungen durch 
den Richter vor. Bundesrichter Sand hatte Stra
fen von 50 000 $ täglich für die verweigerte D o
kum entenübergabe verhängt und die Einfrie
rung von Forderungen an Kunden in H öhe von  
55 Mio. $ angeordnet, um einen Abzug von  
M arc-Rich-Verm ögenswerten aus den U SA  zu 
verhindern.

D ie Clarendon garantiert jetzt mit eigenen  
Vermögenswerten von 55 M io. $, dass eventu
elle Strafen für die Dokum entenverweigerung  
durch die M arc-Rich-Gruppe voll bezahlt wer
den. Sie hat ausserdem zugesagt, dass man in 
keiner W eise einen K apitaltransfer aus den U SA  
versuchen wird. D ie Clarendon w a r'a ls  U S- 
Tochter au f dem Höhepunkt des D isputs als 
N achfolgegesellschaft der Marc Rieh & Co. In
ternational gegründet worden, wobei die G esell
schafter zu den Hauptakteuren der schweizeri
schen M uttergesellschaft zählen. D as Claren- 
don-M anagem ent hofft jetzt, dass sich die G e
schäfte des grossen RohstofThandelskonzem s in 
den U SA wieder norm alisieren. D ie Marc-Rich- 
Gruppe zählt zu den grössten R ohstoffhändlem  
der Welt, doch liegt ihr Schwerpunkt auf dem  
O elhandel. Ihr Jahresumsatz wird auf 10 Mia. $ 
geschätzt.



Wenn ein Gericht im Ausland Delikte von Ueber- und Unterfaktu
rierungen verfolgen will, muss es Beweise über diese Finanzma
nipulationen haben. Die Schweizer Banken sind in solchen Fällen 
weder zu Auskunft verpflichtet, noch sind sie dazu bereit.

Einsetzen von juristischen Schein- 
kons truktionen___________________________
Mit dem Errichten von Scheinfirmen ergibt sich ein fast unbe
grenztes Spielfeld für Finanzmanipulationen zur Kapitalflucht. 
Solche Scheinfirmen lassen sich natürlich auch vorzüglich für 
das Vortäuschen von Handelsgeschäften gebrauchen. Vor allem 
aber eignen sie sich, um kriminelles Geld reinzuwaschen. So 
kann ein ausländischer Schmutzgeldbesitzer beispielsweise eine 
Scheinfirma in der Schweiz (z.B. in Zug) oder einem ausländi
schen Finanzzentrum gründen. Die Firma besteht lediglich auf 
dem Papier, respektive als Briefkasten bei einem Anwalt.

Vor allem Liechtenstein ist für die Errichtung solcher Brief
kastenfirmen besonders beliebt (vgl. Abb.6).
"Liechtenstein ist kein Bank-Platz, wie öfters angenommen wird. 
In Liechtenstein gibt es nur 3 Banken. Es ist in weitem Ausmass 
eine Zuträger-Drehscheibe zum Finanzplatz Schweiz.
Mister Anonymus kann in Liechtenstein eine Sitzgesellschaft er
richten: eine Aktiengesellschaft, Stiftung, Anstalt, Trust oder 
alle erdenklichen Mischformen. Er kann dieser Gesellschaft ei-

Abbildung 6: Kapitalflucht über juristische Scheinkonstruktionen

AUSLAND SCHWEIZ

betreut Briefkasten
firma, verschweigt 
Namen des Besitzers
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nen Fantasienamen geben, z.B. Anonyma AG. Er kann lediglich ei
nen liechtensteinischen Anwalt oder Treuhänder mit der Verwal
tung beauftragen, der als einziger den wahren Eigentümer der 
Briefkastenfirmen kennt und unter dem strengen Anwaltsgeheim
nis steht. Die Fantasiefirma "Anonyma AG" kann in Zürich, Genf 
oder im Ausland Bankkonti errichten, Finanzoperationen täti
gen, Liegenschaften erwerben.
Dies alles geschieht unter dem Namen: Firma Anonyma AG mit 
Sitz in Vaduz." (Bankendossier SPS, S.29).

Gemäss Sorgfaltspflichtvereinbarung müssten die Schweizer Ban
ken bei der Eröffnung eines Bankkontos die Identität der hin
ter der Briefkastenfirma stehenden Person abklären. Sollte 
dies geschehen, kann der Liechtensteiner Anwalt immer noch ei
nen Schweizer Kollegen dazwischenschalten: Schweizer Anwälten 
gegenüber klären die Schweizer Banken die Herkunft des Geldes 
nicht ab.

"Was Liechtenstein zu einer Finanzdrehscheibe macht, ist das 
besondere Gesellschaftsrecht, das zusätzlich zum schweizeri
schen Bankgeheimnis eine zusätzliche Anonymisierung erlaubt.
In Liechtenstein gibt es:
- ca. 25'000 Einwohner
- über 30'000 Sitzgesellschaften (Aktiengesellschaften, Stif

tungen, Anstalten)
- ca. 75 Personen, die regierungsamtlich als "qualifiziert" im 

Umgang mit Geld gelten; davon besorgen ca. 2 0 Anwälte und 
Treuhänder die Eintragung und Verwaltung der meisten der
30'000 bis 40'000 Gesellschaften und Firmen (Clarke/Tigue,
S.117).

Besonderheiten des Gesellschaftsrechts in Liechtenstein

- Der Besitzer einer Gesellschaft muss im Handelsregister nicht 
eingetragen werden, nur der Name des liechtensteinischen An
walts ("Repräsentant") muss bekannt sein.

- Bei Stiftungen ist keine genaue Zweckangabe des Stiftungs
vermögens (wie in der Schweiz nötig) erforderlich.

- Für Stiftungen, die nicht kommerziell tätig sind (nur Vermö
gensverwaltung) ist kein Eintrag ins Handelsregister erfor
derlich etc.

Minimste Steuern für Sitzgesellschaften in Liechtenstein

- Bei Anstalten und Aktiengesellschaften gibt es keine Ertrags
oder Gewinnsteuern, lediglich eine Kapitalsteuer von Fr.1'000.- 
pro Jahr.

- Holdings sind von Vermögens- und Ertragssteuern befreit und 
zahlen nur Steuern von l°/00 des Kapitals (mind. Fr. 1'000.-)

- Bei Stiftungen gelten sogar degressive Steuersätze." 
(Bankendossier SPS, S.29).
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Der Bestechungsskandal rund um das Wiener Allgemeine Krankenhaus (AKH) 
reicht bis in die Schweiz. Die Hauptperson der AKH-Affäre ist Adolf 
Winter, Chef der AKH-Planungsgesellschaft. Winter machte Aufträge an 
Firmen davon abhängig, wieviel diese auf das Konto der Liechtenstei
ner Firma Plantech (Konto-Nr. 5892 bei der Verwaltungs- und Privatbank 
AG Vaduz) für fiktive Leistungen einzahlten. Allein von Siemens gingen 
zwischen 1972 bis 74 über 700'000 Franken Schmiergelder auf das Konto 
dieser Briefkastenfirma ein, die Winter "gehörte". Und nachdem Winter 
die Plantech liquidiert hatte, überwies Siemens zwischen 1975 und 1978 
weitere 1, 7 Millionen Franken zugunsten von Winters neu eingerichteter 
"Firma" Geproma. Der zuständige Wiener Staatsanwalt konnte feststel
len, dass Winter die für ihn bestimmten Schmiergelder über die Konten 
der beiden Firmen auf die Bank Leu in Zürich weitergeleitet hatte. 
Daraufhin gelangte die zuständige Wiener Untersuchungsrichterin 1980 
mit einem Rechtshilfegesuch an die Schweizer Behörden, um die Oeffnung 
dieser Konten zu erwirken. Gegen den zustimmenden Bescheid der Erst
instanz wehrte sich die Bank Leu bis zum Bundesgericht, welches dann 
aber dem österreichischen Begehren 1981 stattgab.

Die "Swiss-Connection" im Wiener AKH-Skandal

Exkurs: Die Technik der treuhänderischen 
Kredi tgewährung__________________________
Fluchtgeld in der Schweiz sollte im Interesse des Besitzers na
türlich möglichst profitbringend genutzt werden. Eine besondere 
Dienstleistung erbringen die Schweizer Banken dabei mit der treu
händerischen Kreditgewährung, dem sogenannten Back-to-back-Ge- 
schäft. Bedingung dazu ist, dass der ausländische Kapitalbesit
zer über eine eigene Firma verfügt. Er kann sein Fluchtgeld dann 
der Bank als Treuhandanlage übergeben, mit der Bedingung, das 
Geld als Kredit an seine eigene Firma weiterzuleiten. Die Bank 
gibt den Kredit zwar unter ihrem Namen, aber auf Rechnung des 
Kunden, weiter. Die Firma wiederum zahlt für den Kredit Zinsen 
und Tilgungsraten, welche wieder dem Kunden, das heisst dem Fir
meninhaber, gutgeschrieben werden. Die Firma kann die Zinsen 
und Tilgungen der Steuerbehörde als Kapitalkosten angeben und 
so ihre Steuern vermindern...

Die Schweizer Banken sind für diese Technik der dubiosen Back- 
to-back-Geschäfte bekannt. So schreibt beispielsweise Chambost 
in seinem Standardwerk über die Bankgeheimnisse in aller Welt:
"... die Back-to-back-Finanzierung (ist) eine besondere Spezia
lität der Schweiz, mit der sie in Konkurrenz zu Luxemburg steht." 
(Chambost, S.323).

Und sogar die NZZ bezeichnet die Back-to-back-Geschäfte als 
"nicht ganz ungewöhnlich":
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NZZ 18.1.80

Das A ergem is ausländischer Fluchtgelder
Ein Fang des italienischen Fiskus?

bp. Im Tessin zeichnet sich ein weiterer K on
flikt zwischen einer Schweizer Bank und den 
italienischen Finanzbehörden ab. D ie in M ai
land erscheinende Tageszeitung «II G iom o»  be
richtet in ihrer Ausgabe vom  Donnerstag über 
die Beschlagnahmung von Dokum enten  durch 
den italienischen Zoll, w elche Angaben über 
italienische Konten bei der Banca della Svizzera  
Italiana  (BSI) enthalten sollen. G leiches soll der 
Banque de Participations et de Placements S. A. 
zugestossen sein.

Zum Sachverhalt
Der Sachverhalt scheint folgender zu sein: 

Anfang Dezem ber besuchten zwei Angestellte 
der Experta Treuhand A G  d ie Filiale der BSI in 
Mendri’sio. A uf der Rückreise betraten die bei
den, aus welchen Gründen auch immer, italieni
schen Boden. Eine K ontrolle durch die Zollor
gane förderte die fraglichen D okum ente zutage, 
welche beschlagnahmt wurden. Eine Rückfrage 
bei der Schweizerischen N ationalbank hat erge
ben, dass die Experta nicht — w ie «II G iom o»  
berichtet — in ihrem Auftrag handelte; der Be
such in M endrisio galt vielm ehr der jährlichen 
Revision, wie sie vom  Eidgenössischen Banken
gesetz vorgeschrieben ist.

Auch in bezug auf die Natur der konfiszier
ten Dokum ente fehlt es dem Zeitungsbericht an 
Präzision. Dort ist die Rede von Kontoauszügen  
italienischer Kunden bei den beiden Schweizer 
Banken. D ie Banca della Svizzera Italiana dage
gen — die den Zwischenfall im übrigen bestä
tigt — erklärte auf Anfrage, es handle sich le
diglich um eine Liste gewährter Kredite, d ie ei
nige N am en italienischer K lienten enthalte.

Aus schweizerischer Sicht ist weder d ie Er
öffnung eines K ontos — sofern die Vereinba

rung über die Sorgfaltspflicht respektiert wird 
— noch die Gewährung von Krediten an A us
länder rechtswidrig. In diesem  Sinne hat sich 
keines der beiden Institute etwas zuschulden  
kom m en lassen. Anders steht es im Falle der 
zwei Experta-Experten; sie laufen das Risiko ei
nes Gerichtsverfahrens wegen Verletzung des 
Bankgeheimnisses. N ach Artikel 47 des Banken
gesetzes wird bestraft, «w er ein G eheim nis o f
fenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als . . .  
Angestellter einer anerkannten R evisionsstelle 
anvertraut worden ist», und zwar auch dann, 
wenn-'der Täter fahrlässig  handelte. Ein Verfah
ren dürfte schon deshalb kaum zu umgehen  
sein, weil Verletzungen des Bankgeheim nisses 
O ffizialdelikte sind und deshalb von Am tes w e
gen verfolgt werden müssen.

Aus italienischer Sicht haben d ie fraglichen 
Dokum ente ein doppeltes Interesse. Zum einen  
bedürfen Kreditaufnahmen im A usland in Ita
lien einer behördlichen Bewilligung; wie weit 
diese in den fraglichen Fällen vorhanden war, 
ist nicht bekannt. Ausserdem  ist gerade im Ver
kehr mit Italien die Praxis der treuhänderischen 
Kreditgewährung  (Back-to-back-G eschäfte) 
nicht ganz ungewöhnlich. D iese besteht im Prin
zip darin, dass eine Schweizer Bank einem ita
lienischen Unternehm en auf ihren N am en, aber 
auf R echnung des Firmeninhabers ein Darlehen 
gewährt; vielfach stammen die M ittel faktisch 
aus Verm ögenswerten, w elche dieser bei der be
treffenden Bank deponiert hat und die er zu
m eist nicht versteuert. Darin liegt natürlich ein 
eindeutiger Verstoss gegen d ie italienischen  
Steuergesetze.

D ie Banca della Svizzera Italiana  wurde 1873 
gegründet und hat ihren Hauptsitz in Lugano; 
nach der am tlichen Klassifikation gilt sie als 
schweizerisch beherrscht 1978 b elief sich die 
Bilanzsum m e auf rund 2,5 Mia. Fr. Bei der Ban
que de Participations et de Placements S. A. da
gegen handelt es sich um ein 1961 gegründetes 
Institut, das sein D om izil ebenfalls in Lugano 
hat, dessen Bilanzsum m e allerdings lediglich

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es sehr verschiedene 
und kaum zu rekonstruierende Möglichkeiten gibt, Fluchtgeld zu 
transferieren und schmutziges Geld reinzuwaschen. Gerade wenn 
die oben angeführten Möglichkeiten miteinander kombiniert wer
den, kann es auch für die Schweizer Banken schwierig sein, die 
Herkunft des Geldes zu erkennen. Deshalb kann auch eine verbes
serte und verbindlichere Sorgfaltspflicht bei der Entgegennahme 
von Geldern nicht genügen, sondern es braucht gesetzliche Be
stimmungen, welche schmutzige Gelder präventiv abwehren.
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Finanzielle 
Ausblutung der 
Dritten Welt____
"In Euren Banken gibt es ver
schlüsselte Guthaben von einigen 
Reichen aus armen Ländern. Seid 
Ihr Euch dessen bewusst, dass an 
diesem Geld Tränen, Schweiss und 
Blut der Massen in den Entwick
lungsländern kleben, die durch 
einige Eurer sehr verehrten, 
geachteten und sehr verehrten 
Kunden dazu verurteilt werden, 
unter menschenunwürdigen Be
dingungen zu leben?"
Dom Helder Camara, brasilianischer Erzbischof, 
in einer Rede 1971 in Zürich.
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Die grundsätzlichen Auswirkungen der Kapitalflucht für die 
Dritte Welt haben wir im ersten Kapital kurz aufgezeigt. Die 
wichtigsten Aspekte der finanziellen Ausblutung durch die Kapi
talflucht ihrer Oberschichten seien nochmals zusammengefasst:

- durch Kapitalflucht wird dem Herkunftsland dringend benötigtes 
Kapital entzogen, weshalb Dritt-Welt-Länder sich bei den In
dustriestaaten noch stärker verschulden müssen;

- dem Staat gehen Steuereinnahmen verloren und damit fehlen auch 
die Mittel für Sozial- und Infrastrukturausgaben;

- das bei einer Schweizer Bank liegende Geld bildet eine Art 
politischer Rückversicherung und stärkt ausbeuterische Regimes 
zusätzlich.

Immer wieder lesen und hören wir von solcher "Kleptokratie", wie 
die hemmungslose Anhäufung von Reichtümern durch Staatseliten 
auf ausländischen Banken auch genannt wird. Immer wieder spie
len dabei die Schweizer Banken eine entscheidende Rolle: denken 
wir zum Beispiel an Aethiopiens Haile Selassie, an Persiens 
Schah, an Boliviens General Banzer, an Nicaraguas Somoza, an 
Zentralafrikas Bokassa oder an Zaires Mobutu.
In den meisten dieser Fälle von "Diebstahl am eigenen Volk" 
waschen die Schweizer Banken und Behörden ihre Hände in Un
schuld, indem sie sich auf das Bankgeheimnis und die weiteren 
gesetzlichen Regelungen der Schweiz berufen. Der Bestechungs
fall um General Lopez Aranello, den Staatspräsidenten von Hon
duras, stellt in dieser Beziehung ein Musterbeispiel dar. Ara
nello erhielt 1974 vom Bananen-Konzern United Fruit Company 
eine Bestechungssumme von 1,25 Millionen Dollar auf ein Zür
cher Bankkonto ausbezahlt, damit sein Land beim Bananenkartell 
nicht mitmache. Nach dem Selbstmord des United-Fruit-Präsidenten 
Eli Black wurde der Korruptionsfall 197 5 vom "Wall Street Jour
nal" publiziert, was einige Tage später zum Sturz von General 
Lopez führte. Eine Delegation aus Honduras, darunter ein Erz
bischof, ein Arzt, ein hoher Vertreter der Wirtschaft, ver
suchte, das Geld in Zürich am Hauptsitz der Schweizerischen Kre
ditanstalt zurückzuholen, wurde aber von der Bank nicht einmal 
empfangen. Von Seiten des Eidgenössischen Justiz- und Polizei
departements wurde betont, dass die Delegation keine Auskünfte 
erhalten könne, da zwischen Honduras und der Schweiz kein 
Rechtshilfeabkommen bestehe (Nationalzeitung, 28.5.75).
Mit dem neuen Rechtshilfegesetz (vgl. Kapitel 3) wären die Chan
cen für eine Rechtshilfeleistung heute möglicherweise etwas 
besser.

Im folgenden werden drei Länder näher beleuchtet. Diese Länder 
stehen als Beispiele dafür, wie die Schweizer Banken an der 
finanziellen Ausblutung der Dritten Welt mithelfen. Bei diesen 
drei Ländern sind ausführlichere Details über die Rolle der 
Schweizer Banken bekannt geworden. Diese Beispiele stellen aber 
nur die Spitze des Eisbergs dar, der grösste Teil der Geschäfte 
unserer Banken mit den Reichen der Dritten Welt bleibt verbor
gen .
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TA 26.2.79

Bankgeheimnis aus bolivianischer Sicht
Bolivien Ist efnes Jener vielen Ent
w icklungsländer, aus denen in den 
vergangenen Jah ren  grosse Devisen
be träge  abgezogen und au f Num- 
m em konten  schw eizerischer Banken 
deponiert w urden. D arum  u n te rs tü tz t 
die bolivianische M enschenrechts
versam m lung die Bem ühungen, des 
G ew erkschaftsbundes und  der So
zialdem okratischen Parte i der 
Schw eiz, eine d a s  Bankgeheimnis 
be tre ffende  V erfassungsänderung 
durchzusetzen.

«Diese Initiative w ahrt die Interes
sen  der d ritten  W elt, d ie hauptsäcli4 
Hch O pfer des helvetischen Bankge
heim nisses ist», e rk lä rt die Men
schenrechtskom m ission des rück stän 
digen A ndenstaats. M indestens zwei 
bolivianische M ihtärdiktatorerv, näm
lich  die G eneräle Rene Barrien tos 
(1964-1969) und Hugo Banzer (1971- 
1978), hä tten  Geld in Schweizer 
Banken aufgehoben. Solches Kapital, 
w ird  Im w eitem  ausgeführt, sei mei
s ten s  «schm utzigen U rsprungs», 
en tw eder Schm iergelder oder das

Ergebnis von S teuerhinterziehung. 
V erun treuung  oder anderer illegaler 
G eschäfte.

Fluchtkapital aus den Entwick
lungsländern  w erde m it Vorliebe in 
schw eizerischen Banken deponiert, 
w eil diese m it au-ssergewöhnltcher 
D iskretion operieren und ihre Kun
den  gegen jegliche Publizität oder 
gerichtliche Aktion schützen, erläu
te r t die von der Kirche gegründete, 
h ^ t e  unabhängige M enschenrechts
versam m lung ihren Landsleuten,

Von bolivianischer Seite stim m e 
m an  daher vor allem mit der Forde
rung  des Schw eizerischen G ew erk
schaftsbundes und der Sozialdem o
k ratischen  Parte i überein, dass die 
helvetischen Banken und Finanzin
s titu tionen  gezw ungen w erden sol
len, über G uthaben von Personen 
A uskunft zu  geben, d ie in ihren Hei
m atländern  gerichtlich verfolgt w er
den, und dass  sie jedes Jah r ihre Bi
lanzen veröffentlichen sollen.

Romeo Rey

NZZ 25.10. 79

Bokassas Diamanten
Paris, 24. O kt. (dpa) D er neue  A u ß e n m in i

ster Z en tra lafrikas, Sylvestre Bangut. ha t den 
französischen S taa tsp räsiden ten  G iscard  
d 'E sta in g  gegen den V orw urf in Schutz genom 
m en, vom  ehem aligen zen tra lafrikan ischen  K ai
ser Bokassa D iam antengeschenke erhalten  zu 
haben . A n e iner P ressekonferenz in Paris er
k lärte Bangui am  D ienstag , d e r vier Ja h re  lang 
B okassas B otschafter in Paris w ar, bevor er sich 
von  ihm  lossagte: « Ich  versichere, dass Präsi
den t G iscard  d 'E sta in g  von Bokassa keinen 
Stein erhalten  hat.»  Bokassa habe  zw ar Besuche 
aus dem  A usland stets zur A nfo rderung  von 
D iam anten  aus d er staatlichen  Schleiferei ge
nu tz t, sie aber dan n  f ü r  sich behalten. «D ie  Per
sönlichkeiten  haben  noch n ich t einm al ihre 
F arbe zu sehen bekom m en.»  Bokassa besitze 
noch heu te  volle D iam antenkassetten  in seinem  
Exil in A bid jan  (E lfenbeinkQ ste) u n d  in  der 
Schweiz.

Basler Zeitung 24.4.79

Aerger mit Iran-Geldern
D tr iranische Moslem-Führer Ayatollah Khomeini fordert die in 
die Schweiz geflossenen Fluchtkapitalicn für den Iran zurück. Es 
soll sich um Milliardcnbeträge handeln. «Dieses Geld gehört unse
rem Volk, und die Schweiz muss es ihm zurückgeben», erklärte 
Khomeini-Wirtschaftsberater Banisadr gegenüber der Basler Zei
tung. In schweizerischen Regierungs- und Bankkreisen stossen 
diese W ünsche auf grosse Zurückhaltung.

Von Viktor Parma
Paris/B ern . Die K rise  im  Iran  h a t  eine  be 
träch tliche  K ap ita lflu ch t 1ns A usland — 
zum Teil in d ie  Schw eiz ausgelöst. Dies 
w ird  auch ln schw eizerischen B ankkreisen  
n ic h t bestritten . U eber den  U m fang d ieser 
T ran sak tio n en  liegen n u r  Schätzungen vor. 
Abu! H assan  Banisadr« d e r als A nw ärte r 
au f den Posten eines iran ischen  W irt
schaftsm in isters  gilt, künd ig te  gegenüber 
d e r B aZ an : «Eine kün ftige  iran ische  Re
gierung w ird  d ie Schw eiz um  R echtshilfe 
ersuchen m üssen , um  d ie  F luch tg^lder zu
rückzuerhalten .»  M itglieder d e r Schah« 
Fam ilie, Industrie lle , Offiziere und  frü h ere  
M inister h ä tte n  ih re  V erm ögen m assen
w eise au f ausländ ische —  nam entlich  auch 
schw eizerische —  B ankkon ten  überw iesen. 

J m  Iran  seien d e ta illie rte  L isten Uber d e r
artige  O perationen bekanntgew orden. Eine 
einzige d iese r L isten, d ie von iranischen 
B ankbeam ten  verö ffen tlich t w orden sei, 
um fasse 144 P ersönlichkeiten , d ie in n e rt 
zw eier M onate 2,4 M illiarden D ollar a u f  
schw eizerische, am erikan ische  und israeli
sche B ankkonti e lnbezah lt hä tten .
E r habe nu n  eine U ntersuchung  Über all 
diese Vorgänge elngelcltct, sagte B anisadr, 
d e r  sich zurzeit in d e r N ähe von P aris  
au fh ä lt: «Am D onnerstagabend  fliege Ich 
nach T eheran . W enn ich d o rt bin, können 
w ir, w ie Ich hoffe, m it d ieser U nter
suchung vorw ärlsm achen.»
N ach A nsicht H anisudrs sind  d ie  F luch t- 
gehler dem  iranischen Volk »gestohlen*

w orden : «Steilen S ie  sich vor, w ieviel Ge
h a lt e in  höherer iran isch er S taa tsbeam te r 
e r h ä l t  W enn es im  M onat, sagen w ir, 
10 000 Schw eizer F ran k en  sind  — wie 
kann  e r  dann  wohl au f e in  V erm ögen von 
121 M illionen kom m en? Wie wohl?* Von 
d e r B aZ a u f  das Schw eizer B ankgeheim nis 
au fm erksam  gem acht, e rw id e rte  B an isadr 
ungeduldig : «Aber jed e rm an n  weiss doch, 
dass d iese  G elder gestohlen sind. Ich  hoffe 
sehr, d ie Schw eizer R egierung lä ss t n ich t 
zu, dass in den  B anken Ihres L andes D ie
besgut g eh o rte t w ird. W ir sind  e in arm es 
L and und haben das Geld b itte r nötig.*

F reilich  h ie lte  cs B an isadr n ich t fü r  nü tz
lich, d ie Schw eiz beispielsw eise m it einem  
O clboykott u n te r  D ruck  zu setzen. W ört
lich e rk lä rte  e r: «Ich bin gegen solche P res
sionen, w eil sie n ich t w irksam  sind.» W irk
sam  sei es v ielm ehr, an  d ie öffentliche 
M einung in d e r  W elt und in  d e r Schweiz 
Zu appellieren : «Es ist eines Volkes n icht 
w ürdig , d as  G eld, das einem  anderen  Volk* 
gestohlen w orden ist, In Schutz zu neh 
men.»

•Das Eidgenössische Politische D epartem ent 
(EPD) w ollte, au f A nfrage, zu den E rk lä 
rungen B an isadrs n icht S tellung beziehen. 
M an m üsse d ie  w eite re  Entw icklung im 
Iran  abw arten , hiess es im F.PD.
N ach A uskunft de* Eidgenössischen Justiz.- 
und  Polizeidepartem ents (EJPL» besteht 
zw ischen d e r  Schweiz und dem  Iran  kein

Rechtshilfeabkom m en. D eshalb sei fü r  
irgendw elche Zw angsm assnahm en keine 
H undhube vorhanden. Dennoch könnte  der 
R undesra t au f e in  Iranisches B egehren hin 
freiw illig  R echtshilfe gew ähren . Dabei 
ginge es um  die B ew eisaufnahm e und  die 
S perrung  d e r frag lichen  B an k k o n ten  Die 
iran ische R egierung m üsste d ie H eraus
gabe d e r Gelder1 jedoch «auf regulärem  
W ege in e inem  Zivilverfahren» verlangen: 
S ie  h ä tte  bei e in e m , Schw eizer U nter
suchungsrich ter K lage e inzureichen.
Ein S precher d e r Schw eizerischen B ankler- 
vercin igung wies d a ra u f hin, dass.iran ische 
F luch tgelder ja  w ohl n ight bloss in die 
Schweiz geflossen seien: «Es g ib t eher e i
nen T rend  in  R ichtung USA.» Im  übrigen 
gelte  na tü rlich  auch in  Sachen Iran  das 
Schw eizer B ankgeheim nis: Dieses schütze 
ausländische V erm ögensw erte nicht, w enn 
sie du rch  gem einrechtliche D elikte e rw or
ben w orden sind — m it A usnahm e von 
S teue r- und W ährungsdelikten. Was h in 
gegen allfällige G elder d e r iran ischen 
S taa tsbank  in d e r Schweiz betreffe, sei d ie 
Schw eizerische N ationalbank  (SNB) zu
ständig. Bei d e r  SNB w aren  dazu jedoch 
keinerlei A uskünfte  e rhältlich .
Luut N utidnalbank is t fü r  K ap ita lfluch t
problem e die Schiedskom m ission zuständig, 
die Im R ahm en der V ereinbarung ü b e r die 
S o rgfaltsp flich t d e r B anken bei d e r EnU 
gegennahm e von G eldern  eingesetzt w or
den  ist. «Diese Schiedskom m ission verfolgt 
die K ap ita lfluch t aus tk  ;; t ia n  au fm erk 
sam», fo rm u lie rt eln^SN B -^recher.,
Die B anken selber hüllen sicli i£ Schw ei
gen,'  wenn sie um irgendw elche Angaben 
über den U m fang d e r F luch tkap ita lien  aus 
dem Iran  gebeten  w erden. Im  übrigen 
kom m t es beispielsw eise fü r die Schweize
rische K red itan sta lt n icht in Frage, G u t
haben von K unden «auf vage A nschuldi
gungen hin und ohne V erfahren» herauszu
geben.
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Zum Beispiel Nicaragua
Nicaragua ist ein Schulbeispiel dafür, wie skrupellose Diktato
ren ein Land finanziell ausbluten können.
Die folgende Beschreibung stützt sich auf Haymoz (1982).

1979 wurde der Diktator Nicaraguas, Anastasio Somoza, durch 
die Sandinisten gestürzt, nach einem jahrelangen, blutigen Kampf 
zwischen den Guerilla-Truppen der Sandinistischen Befreiungs
front und den Nationalgarden von Somoza. Somoza hinterliess 
Teile Nicaraguas nicht nur als zusammengebombtes Trümmerfeld
- auch wirtschaftlich und finanziell war das Land völlig rui
niert worden.
Die Familie Somoza war 1934 in Nicaragua an die Macht gekommen, 
und zwar mit Hilfe der Amerikaner.
Der erste Diktator aus der Familie, Somoza, war in den USA 
ausgebildet worden und konnte sich zeitlebens auf einfluss
reiche . Kreise in den USA abstützen. Sein zweiter Sohn, Ana
stasio Somoza, der 1979 gestürzt wurde, war ebenfalls in den 
US-Militärakademien ausgebildet worden. Die Familie Somoza 
baute sich konsequent ein riesiges Wirtschaftsimperium auf, 
das in allen Wirtschaftsbereichen des Landes tief verankert 
war. Nicht nur das, die Familie Somoza verfügte vor allem auch 
über grosse Vermögenswerte im Ausland, etwa in Costa Rica oder 
in den USA.

Weltweites Aufsehen erregten 1978/79 die Berichte der "Washing
ton Post" über die Vermögenslage von Somoza. Diese stützten 
sich auf Angaben, die einerseits von Pedro Chamorro, dem im Ja
nuar 1978 ermordeten Journalisten und Verleger stammten, ande
rerseits vertraulichen Dokumenten und Studien der US-Regierung 
entnommen wurden.Aus diesen Berichten ist ersichtlich, dass 
die Familie Somoza in Nicaragua Mitte der 70-er Jahre über ein 
Vermögen von 400-500 Millionen Dollar verfügte. Ein Grossteil 
dieses Vermögens war in Grundbesitz, Immobilien, Fabriken, 
Fluglinien, TV-Gesellschaften usw. angelegt. Die Familie Somo
za gehört auch zu den grossen Aktienbesitzern in der US-Wirt- 
schaft.

Verschiedene Berichte sprechen von einer starken Kapitalflucht
welle aus Nicaragua während der Kämpfe zwischen der Sandini
stischen Befreiungsfront und den Nationalgarden Somozas. Aus 
mündlichen Angaben, die heutige Regierungsverantwortliche ge
genüber Haymoz gemacht haben, geht hervor, dass Somoza vor 
seinem Sturz auf Zeitgewinn gearbeitet habe, um noch genügend 
Kapital aus dem Land hinauszubringen. Da ein Grossteil seines 
Vermögens in Nicaragua in der Form von Immobilien und Anlagen 
bestand, welche nicht ausser Landes gebracht werden konnten, 
bediente sich Somoza der finanziellen Aushöhlung dieser Vermö
genswerte. Seine Direktoren wurden angewiesen, bei den von ihm 
kontrollierten Banken Kredite aufzunehmen und die Betriebe zu 
verschulden, indem die Immobilienwerte belehnt wurden. Das so
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geschaffene Geld wurde in Form von Devisen ausser Landes ge
bracht. Dabei sollen aufmerksame Direktoren solcher Somoza- 
kontrollierte Unternehmen versucht haben, im benachbarten 
Ausland die Banken dazuzubringen, Bankchecks, welche von Somo- 
za-Leuten unterzeichnet waren, nicht sofort anzuerkennen, son
dern in Nicaragua Rückfrage zu nehmen. Dies mit dem Hinweis 
darauf, dass diese Kapitaltransfers Diebstahl am Volk Nicara
guas seien. Durch die Rückfragen der Banken wollte man in den 
Wochen vor dem Sieg der Sandinisten versuchen, den Kapital
abfluss in dieser Form zu bremsen. Die Banken lehnten ab„

Wiederholt wurde auch darauf hingewiesen, dass Teile gewisser 
Kredite, die Nicaragua unter Somoza erhalten hat, das Land 
gar nie erreicht haben, sondern direkt von der New Yorker 
Clearing Bank, auf deren Konten sie einbezahlt wurden, auf pri
vate Konten anderer Länder abgezweigt wurden. In diesem Zusam
menhang tauchte auch immer wieder der Name des Schweizeri
schen Bankvereins auf, dessen Tochtergesellschaft in Panama 
ebenfalls enge Beziehungen zur Somoza-Familie gepflegt haben 
soll.
Wenn man bedenkt, dass derartige Operationen von einer wohl
habenden, mit dem Somoza-Clan verbundenen Oberschicht des Lan
des vorgenommen wurden, so kann es nicht erstaunen, dass Nica
raguas Devisenkassen bei der Machtübernahme der Sandinisten 
leer waren.

Auch nachdem Somoza ermordet worden war, gelang es den Sandi
nisten nicht, sein Fluchtgeld wieder ins Land zurückzubringen. 
Die skrupellose Ausblutung mithilfe der Banken belastet noch 
heute den Wiederaufbau Nicaraguas.

"Alle Diktatoren bringen ihr Geld in die Schweiz"

In einem Interview mit dem Schweizer Radio äusserte sich der heutige 
Kulturminister Ernesto Cardenal im Juli 1978 zur Kapitalflucht in 
die Schweiz:
"Der grösste Teil des Vermögens von Somoza liegt in der Schweiz. Aber 
wir wissen nicht wieviel. Für das Volk ist das sehr schlimm, denn 
Somoza nimmt das Geld von der Bevölkerung und deponiert es in der 
Schweiz. Hier ist es sicher, niemand kann es zurückverlangen. Auch 
viele hohe Offiziere der Armee bereichern sich durch Korruption und 
durch verschiedene Formen des Raubes. Sie deponieren ihr Geld eben
falls in der Schweiz auf geheimen Bankkonten. Es wäre wirklich gut, 
wenn die Bankeninitiative erfolgreich wäre - nicht nur für unser Volk, 
sondern für die ganze Welt; denn alle Diktatoren und viele Gangster 
bringen ihr Geld in die Schweiz."
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Basler Zeitung 29.9.80

Somozas V ermögen auf Schweizer Banken
Fall n icht n u r von der politischen Seite: 
«W enn m an bedenkt, dass die A lphabeti
sierungskam pagne 20 M illionen D ollar, die 
b isher aufgelaufenen Zinsen aus der Aus
landsschuld 100 M illionen, ja  der gesamte 
jäh rliche  E rdölbedarf N icaraguas 200 Mil
lionen D ollar kostet, begreift m an. dass 
selbst ein B ruchteil des Vermögens des 
D iktators dem Land in ungem ein hohem 
G rade zugute kom m en würde.»

Obwohl nach  dem Tode Somozas au f Wei
sung der nationalen  Führung  der S andin i- 
stischen B efre iunssfron t vom n icaraguani- 
schen Justizm in isterium  die A uslieferung 
voti Somozas Sohn A nastasio Portocarrero  
und die R ückersta ttung  des Vermögens 
der Fam ilie  seh r intensiv  betrieben wurde, 
kam  es bisher noch zu keinen konkreten  
R esultaten. «Es gib t eben L änder w ie Me
xiko, d ie eine grosse B ereitschaft zeigen, 
uns zu helfen, und andere, w ie die V erei
n igten S taa ten  und  die Schweiz, die das 
n icht tun», kom m entiert der n icaraguani- 
sche A ussenm inister P ad re  M iguel d ’Esco- 
to in einem  In terv iew  m it der SDA.

Zum Beispiel Brasilien__________________
Mit rund 90 Milliarden Dollar Auslandschulden ist Brasilien 
das am höchsten verschuldete Land der Welt. Im faktisch zahlungs
unfähigen Brasilien werden die brutalen Bedingungen des Inter
nationalen Währungsfonds (IWF) konsequent durchgesetzt: Abbau 
von Sozialleistungen, Streichen von Subventionen für Grundnah
rungsmittel, Kürzen der Reallöhne, Disziplinierung der Gewerk
schaften und Abwertung der Währung. Die Folgen dieser IWF-Mass- 
nahmen werden vom peruanischen Zentralbankpräsidenten Manuel 
Moreyra für das ebenfalls stark verschuldete Peru drastisch be
schrieben: "Die sozialen Kosten dieser Politik sind dramatisch. 
Sie bedeutet den Tod für rund 500'000 Kinder und bringt eine 
unbestreitbare Wirklichkeit mit sich: Die Peruaner werden einer 
Hungerkur unterworfen." (New York Times, 24.8.79). Während die 
Unterschichten den ungünstigen wirtschaftlichen und politischen 
Härten machtlos ausgeliefert sind, entziehen sich die Reichen 
und Mächtigen diesen Bedingungen gewissenlos.
Die Enthüllungen der brasilianischen Zeitung "Hora do povo" 
stehen dafür als Beispiel:

M anagua. SDA. Ein G rossteil der E rb
schaft, die der n icaraguanische E x-D ik tä- 
to r A nastasio Somoza D ebayle h in terlässt, 
ist in Schw eizer B anken depon iert.’ Diese 
T atsache w urde vergangene Woche in M a
nagua durch  übereinstim m ende E rk lä ru n 
gen von Jun tam itg lied  A rtu ro  Cruz sowie 
des nicaraguanischen A ussenm inisters Mi
guel d ’Escoto und Justizm in iste r Ernesto 
Castillo bestätigt.
In  einem  E xklusiv in terv iew  m it der SDA 
h a t der O berste S taa tsanw alt von N icara
gua, Ernesto Castillo, der zugleich auch 
der Ju stizm in iste r des Landes ist, seiner 
H offnung A usdruck verliehen, dass das 
gesam te Vermögen des kürzlich getöteten 
E x-D iktators dem nicaraguanischen Volk 
zugute kommt. Obwohl e r über den ge
nauen V erm ögensstand keine Angaben 
m achen w ollte, m einte Castillo, dass der 
Reichtum , den «Somoza durch  D iebstahl 
und  B etrug unredlich  erw orben hat», w eit 
über den bisherigen Schätzungen liegt. A l
lein in den USA m ache Somozas A ktien
besitz m ehr als 500 M illionen D ollar (über 
800 M illionen F ranken) aus.

Ein G rossteil von Somozas B ankguthaben 
liege jedoch in der Schweiz. Die n ica ra 
guanische Regierung habe sich deshalb 
m it ih ren  hiesigen R echtsanw älten  in V er
bindung gesetzt, um  diesbezüglich N ach
forschungen anzustellen. A uf d ie Frage, ob 
e r n icht Schw ierigkeiten m it dem  B ankge
heim nis erw arte , sagte Castillo, der von 
der nicaraguanischen R egierung m it dem 
Fall b e trau t ist: «Letzten Endes sind w ir 
nicht au f diese Inform ationen angewiesen, 
da w ir selbst im Besitz des von Somoza 
hach seiner F lucht h in terlassenen A rchivs 
sind.»

Auch der E x-B ankier A rtu ro  Cruz, der 
d ie In teressen  der n icaraguanischen P r i
va tw irtschaft in der R egierungsjunta  ver
tritt, m eint, dass e r zw ar grundsätzlich 
im m er fü r die A ufrech terhaltung  des 
Bankgeheim nisses e in tre te , es jedoch nicht 
angehe, dass die ökonomischen D elikte So- 
imozas ungesühnt und sein durch  Mord, 
R aub und  Totschlag erw orbenes Vermögen 
w eiterh in  dem nicaraguanischen Volk en t
zogen würde. A rtu ro  C ruz sieht dabei den
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In der Schweiz steht die Verletzung des Bankgeheimnisses unter schwerer Strafe. Was aber, wenn in einem ändern 
Land etwas über die geheimen Nummernkonti auf unsem Banken bekannt wird?
Am 15. Jan. dieses Jahres wurden in Sao Paulo zwei Direktoren und der Herausgeber der brasilianischen opposi
tionellen Zeitung “Hora do Povo” aufgrund des Gesetzes der nationalen Sicherheit zu zwei Jahren Gefängnis ver
urteilt. Die Anklage: Ehrverletzung von Regierungsmitgliedem und Verbreitung von Informationen, die die Bevöl
kerung gegen diese Autoritäten einnehmen könnte. Die Straftat: Die Zeitung hatte im letzten Jahr eine Liste von 
Persönlichkeiten publiziert, die in der Schwei»in geheimes Nummemkonto haben sollten. Das Dokument, das ver
schiedene Persönlichkeiten, u.a. auch Parlamentariern des oppositionellen PMDB zugespielt worden war, beginnt 
mit den Worten: “Aufstellung von brasilianischen Persönlichkeiten, die, nach den Angaben des CIA aufgrund 
seiner Kontakte zu schweizerischen Quellen, Bankkonten in der Schweiz haben. Es handelt sich um 152 Inhaber 
solcher Konten und die Höhe des dort deponierten Geldes betrage ungefähr 14 Mrd. Dollar” . Unterschrieben war 
die Enthüllung mit den Worten “brasilianische Armee, Faktor der nationalen Integration” . Die Reporter von 
“Hora do Povo” wollen denn das Dokument auch von einem Militär bekommen haben, der 1964 am Staatsstreich 
gegen den fortschrittlichen Präsidenten Goulart teilgenommen hatte, unterdessen aber von der herrschenden 
“Korruption, die einen untragbaren Punkt erreicht hat, enttäuscht” ist. Die Liste umfasst illustre Namen wie dieje
nigen der Ex-Präsidenten Emilio Medici und Emesto Geisel, der Ex-Minister Couto e Silva und Simonsen oder der
jenige des Gouverneurs von Sao Paulo, Maluf.
Mit dem Wachstum des Aussenhandels — zwischen 1964 und 1980 stieg dieser um das 17fache an — ergeben sich 
auch immer mehr Möglichkeiten, Devisen unkontrolliert ins Ausland, z.B. auf die anonymen Nummemkonten der 
Schweizer Banken zu verschieben. Gängige Mittel dazu sind neben den “Gratifikationen" bei Geschäftsabschlüs
sen die immer mehr ins Gewicht fallenden Überfakturierungen von Importen resp. Unterfakturierungen von Ex
porten.
Eine Extraausgabe der Nummer über die Konten in der Schweiz wurde vom Justizministerium beschlagnahmt. 
Vier freiwillige Verkäufer wurden von der DOPS, der Geheimpolizei, verhaftet. Sie reihen sich ein in die 270 “bri- 
gadistas” , die seit Entstehen der Zeitung verhaftet worden sind. Am Bankgeheimnis rüttelt eben niemand unge
straft. Kurt Madörin

In zweiter Instanz wurde das Urteil gegen die drei Journalisten 
im September 1982 noch verschärft: 3 Jahre und 3 Monate Gefäng
nis .
Auch in der Schweizer Bankenstatistik schlägt sich die aufgrund 
der wirtschaftlichen Krisensituation verstärkte Kapitalflucht 
nieder. Von 1978 bis 1981 haben sich zum Beispiel die brasilia
nischen Treuhandeinlagen bei Schweizer Banken von 0,4 auf 1,8 
Milliarden Franken mehr als vervierfacht. Auch die Kontoeinla
gen von Privaten nahmen im gleichen Zeitraum deutlich zu: von 
0,4 auf 0,7 Milliarden Franken. Interessant ist, dass die Konto
einlagen von Banken dagegen massiv zurückgegangen sind: von 
rund 700 Millionen auf ganze 80 Millionen. Offensichtlich haben 
die Banken, inklusive die Notenbank, aufgrund der Verschul
dungskrise in bedeutendem Ausmass Gelder abgezogen.

Eine besondere Rolle für die Fluchtgelder Brasiliens spielen 
Panama, sowie auch die weiteren karibischen Finanzplätze. Ein 
guter Teil des brasilianischen Fluchtgeldes geht zuerst nach 
Panama und wird von dort aus weitergeleitet, zum Beispiel in 
die Schweiz.

In Panama hat sich seit dem Beginn der 70er Jahre ein interna
tionales Finanzzentrum gebildet. Nicht von ungefähr - das Bank
geheimnis wurde ähnlich wie in der Schweiz verankert und das 
Bankenzentrum zielstrebig und konsequent ausgebaut. "Panama 
hat die Funktion einer regionalen Kapitalsammeistelle. Der 
Grossteil der Bankkunden stammt aus den umliegenden Ländern Zen
tral- und Südamerikas. Es ist beliebt in Panama, speziell bei
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Schweizer Banken, Nummernkonten zu eröffnen. Beraterbüros für 
Investoren arbeiten mit diesen Banken eng zusammen und rühmen 
sich auch dieser "diskreten" Dienste. Innerhalb der Schweizer 
Banken wird die Verwaltung von Nummernkonten ausschliesslich 
Schweizer Bürgern anvertraut. Die Hälfte aller Konten sind Num
mernkonti." (Erklärung von Bern, Dokumentation zum Rundbrief 
1980/3) .
In Panama sind zwei Schweizer Grossbanken, der Bankverein und 
die Bankgesellschaft,mit eigenen Tochtergesellschaften vertre
ten. Für die Schweizer Banken ist Panama so etwas wie ein vor
geschobener Posten, ein Sammelplatz für Einlagen und Flucht
gelder aus den umliegenden Ländern Zentral- und Südamerikas.
Die gesamten Einlagen und Treuhandeinlagen "aus Panama" bei den 
Schweizer Banken können auf gegen 15 Milliarden Franken geschätzt 
werden (vgl. Nationalbank-Statistik für 1980 und 1981).

Schweizer Kredite für überdimensionierte Projekte

Am Beispiel Brasilien zeigt sich auch, wie sehr sich von aussen fi
nanzierte Grossprojekte zum Nachteil eines Entwicklungslandes auswir
ken können, dafür aber den "helfenden" Industriestaaten umso grössere 
Gewinne eintragen. Als wahre Kuckuckseier entpuppen sich zum Beispiel 
die Wasserkraftwerke von Itaipu und Sobradinho.

Die technische Ausrüstung beider Kraftwerke wird weitgehend durch multi
nationale Konzerne bestritten. Die 18 Turbinen und Generatoren und son
stige elektrische Installationen von Itaipu werden von einem interna
tionalen Konsorium unter der Leitung der BBC konstruiert und montiert.
Die beteiligten brasilianischen Firmen sind Tochterfirmen dieser Kon
zerne, als solche finanziell und technisch von ihren Mutterhäusern 
abhängig. Im Ausland entwickelte hochgezüchtete Technologie wird dem 
Land fixfertig aufgepfropft. Der brasilianischen Industrie entgeht da
durch die Möglichkeit zu einer eigenständigen Entwicklung, wie das 
beim Bau kleiner dezentraler Kraftwerke der Fall wäre.

In ihrer wirtschaftlichen Entwicklung gehemmt, ja zurückgeworfen wurde 
die in der Umgebung der Wasserkraftwerke lebende Bevölkerung. Der So
bradinho Stausee, fertiggestellt 1980, mit seinen 300 -km Länge und bis 
30 km Breite, verdrängte 6000-8000 Kleinbauernfamilien, insgesamt über 
100 000 Menschen, von ihrem Land. Weitere Kleinbauern wurden vertrieben, 
als Grossgrundbesitzer zum Teil mit kriminellen Methoden sich das 
durch ausgedehnte Bewässerungsanlagen erschlossene Gebiet in der Nähe 
des Stausees aneigneten. Zudem werden die Grosskraftwerke zu einer 
kaum absetzbaren UeberProduktion von Strom führen.
Industrielle Grossprojekte erfordern einen hohen Einsatz an Kapital. 
Itaipu wird wahrscheinlich 20 Milliarden Dollar kosten. Anfänglich war 
mit 5 Milliarden gerechnet worden. Die beteiligten Firmen z.B. BBC gehen 
kein grosses Risiko ein. So haben zum Beispiel die vier Schweizer Gross
banken 1979 179 Millionen Franken, 1980 223 Millionen Franken an Bra
silien und Paraguay zur Bezahlung der Lieferungen aus der Schweiz ge
währt.
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Zum Beispiel Zaire
Zaires Präsident Mobutu gehört zu den reichsten Männern der 
Welt. Auch Zaire wäre potentiell reich; reich an Bodenschätzen 
wie Kobalt, Kupfer, Diamanten etc. "Doch weite Teile der Be
völkerung leben in Armut und Elend. Ein 50 kg-Sack Maniok, ein 
Grundnahrungsmittel der Bevölkerung kostet ungefähr soviel, wie 
ein Lehrer im Monat verdient. Der Lohnstopp der Regierung trotz 
50 % Inflation pro Jahr lässt die Bevölkerung vollends verar
men. Die ohnehin krassen sozialen Gegensätze verschärfen sich 
weiter. Denn auf der einen Seite wird für Zaires schmale Elite 
jeglicher Luxus importiert. Ein Ueberleben in dieser Gesell
schaft ist nur mit Korruption oder Selbstversorgung möglich. 
Mobutu, seit 1965 an der Macht, formte aus Zaire einen Ein- 
parteienstaat. Als Parteipräsident ist er zugleich Staatsober
haupt und Oberbefehlshaber der Armee und verfügt über prak
tisch unumschränkte gesetzgeberische Kompetenzen." (Südwind 
Nr.4/83, S.17).
Zaire ist heute eines der ärmsten Länder der Welt. Dazu 
schreibt die Entwicklungspolitische Korrespondenz: "Exzes
sive Korruption, Verschwendungssucht ohnegleichen, totale 
bürokratische Unfähigkeit und die Umlenkung unvorstellbarer 
Ressourcen in den Privatbesitz des Mobutuclans machen jeden 
Ansatz einer zukunftsorientierten Entwicklungspolitik unmög
lich. " (EPK, S.21).
Die Auslandschulden Zaires betragen rund 5 Milliarden Dollar. 
1976 musste Zaire erstmals umgeschuldet werden, 1982 erfolgte 
schon die sechste Umschuldung. Im Auftrag des IWF amtete Erwin 
Blumenthal, ein ehemaliger Direktor der Deutschen Bundesbank, 
1978/79 als Directeur General der Banque du Zaire, um den un
geheuren Devisenabfluss zu verhindern. In dieser Zeit verfasste 
Blumenthal einen geheimen Bericht zuhanden des IWF ("Le Rap
port Blumenthal Info Zaire No.36, Comitö Zaire, Brüssel).
Darin schreibt Blumenthal unter anderem: "Um die Konten der 
Zentralbank auf den neuesten Stand zu bringen - praktisch kein 
Konto stimmte mit den in Kinshasa verfügbaren Abrechnungsbele
gen überein -, enthüllten die IWF-Mitarbeiter, dass die Aus
landskonten um 30 Millionen Zaires (Währungseinheit in Zaire) 
unter den Zahlen lagen, die in den Rechnungsbüchern der Zen
tralbank standen. Man wird niemals wirklich wissen, welcher 
Teil dieser riesigen Summe auf Nachlässigkeit, auf Trägheit 
oder auf Betrug zurückzuführen ist. Interessante Tatsache: Im 
Zuge dieser Untersuchungen entdeckte das IWF-Team auch die 
Existenz von Auslandskonten, auf die in der Buchhaltung Kin
shasas keine Spur hinwies. Ich bemerkte bald, dass es sich da
bei um "Spezialkonten" handelte. Obwohl sie im Namen der Banque 
du Zaire eröffnet wurden, konnten allein der Präsident des 
Zaire und der Zentralbankgouverneur über sie verfügen." In 
dieser Liste der Spezialkonten ist auch die Bank Paribas in 
Genf mit einem Betrag von 11'083.80 Franken vertreten.
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Im Anhang des Berichts ist ein Interview mit Nguza Karl I Bond, 
dem von August 19 80 bis April 1981 amtierenden Premierminister 
Zaires, abgedruckt:
Frage Blumenthal: "Gewisse Presseartikel weisen auf eine Bank 
in der Schweiz hin, deren einziger Aktionär Mobutu sei, wohl
verstanden nicht unter eigenem Namen. Wissen Sie etwas darü
ber? Können Sie konkrete Details angeben? Man spricht von ei
nem persönlichen Vermögen Mobutus auf Nummernkonten in der Höhe 
von vier Milliarden Dollar. Können Sie diese Gerüchte bestä
tigen?"
Antwort Karl I Bond: "Bei den Konten von Mobutu in der Schweiz 
handelt es sich um Nummernkonten. Es ist schwierig, das Geld 
in den Griff zu kriegen. Die Angaben über Guthaben in der Höhe 
von vier Milliarden Dollar sind sehr nahe an der Realität. Die 
Schweizer Persönlichkeit, die am nächsten hinter diesen kolos
salen Beträgen zu stehen scheint, ist der ehemalige helveti
sche Präsident Nello Celio."

Das private Vermögen Mobutus auf Schweizer Banken würde somit 
beinahe.den gesamten Auslandschulden Zaires entsprechen!
Die mutmassliche Verwicklung Nello Celios wirft ein bezeichnen
des Licht auf den engen Zusammenhang zwischen Banken, Politik 
und dubiosen Wirtschaftsgeschäften. "Langjähriger Freund von 
Diktator Mobutu ist Nello Celio, Altbundesrat, Verwaltungsrats- 
präsident von Suchards-Jacobs, Mitglied des Verwaltungsrates 
von Alusuisse, Sibra SA, Pirelli, Kreditanstalt, Baloise-Ver- 
sicherung und etlicher anderer. Celio reist fleissig nach Zaire. 
Im November 81 half er ein Alu-Investitionsprojekt in der Höhe 
von 1,2 Milliarden Dollar auf die Beine zu stellen. Grösster 
Aktionär der damals gegründeten Aluzaire ist Alusuisse." (Süd
wind, Nr.4/83, S.18).
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"Unsere Banken gehören zum Herz
stück eines Systems, das die 
Grundrechte der grossen Mehrheit 
der Menschen verletzt. Somit tre
ten sie aber auch das Fundament 
jeder christlichen Ethik, Liebe 
und Gerechtigkeit mit Füssen. 
Darum bin ich überzeugt: Wer die 
Bankeninitiative unterstützt, 
leistet einen wichtigen Beitrag 
zur Verhinderung vieler Unge
rechtigkeiten an den Armen der 
Dritten Welt."
Otto Brun, Schweizer Missionar in Peru, 
in einem Brief vom März 1979 an den 
Christlichen Friedensdienst.

59



Als Antwort auf den 1977 geplatzten Chiasso-Skandal der SKA 
lancierte die Sozialdemokratische Partei der Schweiz mit Unter
stützung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes die "Volks
initiative gegen den Missbrauch des Bankgeheimnisses und der 
Bankenmacht". Die Bankeninitiative stützt sich stark auf Vor
arbeiten, die von entwicklungspolitischer Seite gemacht worden 
waren. Die in der "Aktion Finanzplatz Schweiz Dritte Welt" 
zusammengeschlossenen Entwicklungsorganisationen unterstützten 
die Initiative von Beginn an und sammelten 15'000 Unterschriften.

Die Initiative im Wortlaut
INITIATIVE GEGEN DEN MISSBRAUCH DES BANKGEHEIMNISSES UND DER
BANKENMACHT (BANKEN - INITIATIVE)
Art. 31 quater, Absätze 3 - 6  (neu)
Abs. 3
a. Die Banken, Finanzgesellschaften, Anstalten und anderen Perso

nen, die gewerbsmässig Vermögen Dritter entgegennehmen, ver
walten oder veräussern, sind den Behörden und Gerichten in 
Steuer- und Strafsachen zur Auskunft verpflichtet. Das Amtsge
heimnis dieser Behörden und Gerichten bleibt gewahrt.

b. Die Auskunftspflicht entfällt, soweit die mutmasslichen Ein
kommen nach pflichtgemässer Auffassung der Steuerbehörden 
durch Lohnausweis belegt sind, und soweit verrechnungssteu
erpflichtige Vermögen die gesetzlich zu bestimmende Höhe nicht 
überschreiten. Die Gesetzgebung erlässt Bestimmungen zur Si
cherung und rationellen Ausgestaltung der Auskunftspflicht und 
gegen Umgehungen.

c. Die Gesetzgebung regelt im übrigen die Gewährleistung des Bank
geheimnisses. •

d. Die Gesetzgebung regelt den Grundsatz der Unterstützung von 
Strafverfahren im Ausland, auch bei Steuer- und Währungsde
likten. Vorbehalten bleiben die Sicherheit und Hoheitsrechte 
der Schweiz, der Schutz von Personen vor politischer und ras
sischer Verfolgung sowie schwere Mängel des Verfahrens im Aus
land und das Gegenrecht.

Abs. 4
a. Die Banken und Finanzgesellschaften veröffentlichen neben

ihren ordentlichen Bilanzen auch konsolidierte Jahresrechnun
gen, wobei sie sämtliche Bewertungen offenlegen, die zur Bil
dung oder Auflösung von Reserven führen. Sie veröffentlichen 
ihre aktiven und passiven Beteiligungen, den Wert der verwal
teten und hinterlegten Kunden- und Treuhandvermögen und geben 
die ausgeübten Verwaltungsratsmandate und Depotstimmrechte be
kannt.
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b. Nationalbank und Bankenkommission berichten jährlich dem Par
lament über Lage und Entwicklung der Banken und Finanzgesell
schaften.

Abs. 5
Die Gesetzgebung erlässt Bestimmungen zur Begrenzung der Ver
flechtung zwischen Banken und ändern Unternehmen.

A b s . 6
Die Gesetzgebung regelt die Versicherungspflicht der Banken für 
Einlagen, soweit keine Staatsgarantie besteht.

Die Bankeninitiative hat vier Hauptziele. Sie will
- die Kapitalflucht in die Schweiz eindämmen
- die Steuerhinterziehung bekämpfen
- die Macht der Banken begrenzen
- den Sparer vor Verlusten schützen.

Die Forderungen zur Eindämmung der 
Kapitalflucht_____________________________
Für die Abwehr von Fluchtgeldern ist vor allem Absatz 3d bedeu
tend. Der "technische Kommentar" der SPS, welcher juristische 
Erläuterungen, Verständnishilfen und Interpretationshinweise 
der Initianten zum Initiativetext festhält, führt dazu aus:
"Ziel:
Die Fiskaldelikte und Währungsvergehen im Ausland, die über den 
Finanzplatz Schweiz vertuscht werden, sollen bei der schweize
rischen Rechtshilfepraxis mit der Rechtshilfepraxis bei allen 
übrigen Straftaten des gemeinen Strafrechts gleichgestellt wer
den. Auch die Ausschlussgründe bei der internationalen Rechts
hilfe sollen gleichgestellt werden.
Diese Angleichung der institutionellen Grundlage des Finanz
platzes Schweiz an die Praxis anderer westlicher Industrielän
der bezweckt einerseits internationale Solidarität (aussen- 
und entwicklungspolitische Zielsetzungen) und andererseits 
langfristig eine Verminderung der Attraktivität des Schweizer 
Finanzplatzes mit wechselkurspolitischer Wirkung (Verminderung 
des langfristigen Höherbewertungsdrucks auf den Franken und 
Redimensionierung des Finanzplatzes in seinen Auslandgeschäften).
Dieser Absatz 3d bricht jene gesetzlichen Bestimmungen, welche 
die internationale Rechtshilfe in Steuersachen, bei Verletzung 
ausländischer Wirtschafts- und Währungsbestimmungen ausschlies- 
sen. (Auslieferungsgesetz, Art.11.1; Gesetz über die interna
tionale Rechtshilfe in Strafsachen, Art.3 Abs.3).
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Die Staatsverträge mit dem Ausland, welche die Rechtshilfe in 
diesen Angelegenheiten ausschliessen (Rechtshilfeverträge und 
Doppelbesteuerungsabkommen) werden durch diesen Verfassungs
grundsatz nicht automatisch ausser Kraft gesetzt, sondern müs
sen in den betreffenden Punkten renegoziiert werden, wobei die 
Schweiz verfassungsgemäss Rechtshilfe einräumt. Die Prozedur 
der Rechtshilfe ans Ausland soll nach den geltenden Prinzipien 
und Rekursmöglichkeiten gewährt werden.
Das Ausland hat also, sofern nicht in den Staatsverträgen ent
sprechende beidseitige Regelungen getroffen sind, keinen klag
baren Anspruch auf Rechtshilfe. Es gelten keine "fremden Rich
ter" .

Unterstützung eines Strafverfahrens... im Ausland:

Die normalen Prinzipien bei der Ermittlung und Beweiseinholung 
in der internationalen Rechtshilfe (der sog. "kleinen" oder 
"ändern Rechtshilfe") bleiben unverändert. Insbesondere sind 
es schweizerische Behörden, die bei den Banken Auskünfte ein
holen. . (Vorbehalte im nächsten Satz.)

Steuer- und Währungssachen:

Der ausdrückliche Einbezug von Steuer- und Währungsdelikten 
ist ein bewusster Bruch mit der bisherigen Tradition in der 
internationalen Rechtshilfe. Das Prinzip der beidseitigen 
Strafbarkeit wird damit nicht grundsätzlich durchbrochen: Je
denfalls kennt die Schweiz neben Steuerdelikten nunmehr auch 
Währungsdelikte, weil der Staat in den letzten Jahren eine An
zahl von Massnahmen zum Schutze der Währung ergreifen musste: 
Beispiele:
- Verordnung über die Bewilligungspflicht für die Aufnahme von 

Geldern im Ausland vom 5.7.1972/ 16.4.1973;
- Verordnung über Massnahmen gegen den Zufluss ausländischer 

Gelder vom 20.11.1974/22.1.1975;
- BaG Art.8 und 4 6.1. über die Genehmigung von Kapitalexport

geschäften.
Es geht also um eine (von der Bundesgerichtspraxis_abweichende) 
Neuinterpretation des Prinzips der beidseitigen Strafbarkeit, 
aber nicht um dessen Preisgabe.

Sicherheit und Hoheitsrechte der Schweiz:

Dieser Ausnahmevorbehalt darf nicht soweit interpretiert wer
den, dass, wenn Bankinteressen tangiert werden, dies bereits 
als Tangierung der Sicherheit (im polizeilichen und militäri
schen Sinn) und Hoheitsrechte unseres Landes gedeutet werden 
könnten. Die Wahrung der Hoheitsrechte schliesst Auskunfteinho
lung durch fremde Beamten in der Schweiz aus. Er ist jedoch 
eine Ausnahmeklausel in Kriegsfällen und garantiert die volle 
Souveränität der Schweiz in aussenpolitischen und aussenwirt- 
schaftspolitischen Belangen.
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Politische und rassische Verfolgung:

Gemeint sind Beurteilungskriterien, wie sie heute in der in
ternationalen Rechtshilfe in der Schweiz praktiziert werden 
(Auslieferungsgesetz vom 21.1.1892 Art.10; und Entwurf BG über 
die internationale Rechtshilfe in Strafsachen IRSG vom 8.3.1976 
Art.2 unter anderem gilt auch der Ordre public). Politische 
Verfolgung ist dann als Ausnahmegrund nicht gegeben, wenn für 
einen (ehemaligen) Politiker oder Staatsmann wegen Steuer- und 
Währungsvergehen um Rechtshilfe ersucht wird. Bei der kleinen 
oder anderen Rechtshilfe, um die es bei der Ermittlung bei den 
Banken geht, darf die politische Verfolgung als Ausschlussgrund 
nicht gleich gewichtet werden wie bei der Auslieferung einer 
Person. Die Rechtshilfeverweigerung betr. Fluchtkapitalien ei
nes gestürzten Ministers im Ausland, die mit politischer Ver
folgung motiviert würde, wäre klar dem Willen der Initianten 
entgegengesetzt. Die erteilten Informationen dürfen aber nach 
dem Grundsatz der Spezialität nur gerade für diese Vergehen be
nützt werden.

Schwere Mängel des Verfahrens im Ausland:

Zu beurteilen nach schweizerischem Recht, also Verfahren die 
bei uns zur Kassation, zur Vollstreckungsverweigerung oder zur 
Gutheissung einer Willkürbeschwerde führen können: Unzustän
digkeit, Verletzung des rechtlichen Gehörs, Prozessmängel, will
kürliche Beweiswürdigung, u.a.m.
Bei Staaten ohne rechtsstaatlicher Grundordnung besteht damit 
ein Ausschlussgrund für die Gewährung von Rechtshilfe.

Gegenrecht:

Das Gegenrecht der Schweiz seitens des Auslands wird im Rah
men der Staatsverträge ausgehandelt. Dieser Ausnahmegrund be
stätigt die Souveränität der Schweiz bei der internationalen 
Rechtshilfe."
Soweit der technische Kommentar der SPS.

Wie wir gesehen haben, sind die statistischen Grundlagen für 
die Erfassung von Fluchtgeldern heute unzureichend. Die Banken
initiative fordert in Absatz 4 deshalb verbesserte Publizitäts
pflichten der Banken. Für die Erfassung der Fluchtgeldproble- 
matik ist vor allem wichtig, dass die Banken "den Wert der ver
walteten und hinterlegten Kunden- und' Treuhandvermögen" ver
öffentlichen müssen. Damit könnte zumindest ein bisschen Licht 
in das Dunkel um die bei Schweizer Banken hinterlegten Flucht
gelder gebracht werden.
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Was bringt die Bankeninitiative für die 
Dritte Welt?
Die Bankeninitiative bezieht Steuerhinterziehung und Devisen
vergehen in die Tatbestände ein, bei denen die Schweizer Rechts
hilfe leistet. Damit ergibt sich für Länder der Dritten Welt 
potentiell die Möglichkeit, über Fluchtgelder in der Schweiz 
Auskünfte einzuholen und Rechtshilfe zu erhalten, um diese Gel
der wieder ins Ursprungsland zurückzuführen. Nun sind es ja 
zu einem guten Teil die Machthaber selber, welche ihr Geld zu 
Schweizer Banken bringen. Sie sind kaum daran interessiert, bei 
der Schweiz Rechtshilfe zur Repatriierung ihrer eigenen Flucht
gelder anzufordern. Setzt die Initiative mit der Verstärkung 
der Rechtshilfe damit an einem falschen Punkt an?

Es sind vor allem zwei Gründe, die zeigen, dass die Bankenini
tiative ein wirksames Mittel gegen Kapitalflucht darstellt:

- Zum einen ergibt sich in den Fällen, wo in einem Land poli
tische Aenderungen durchgesetzt werden können, für die neue 
Regierung die Möglichkeit, Rechtshilfe anzufordern. Damit kön
nen die Gelder, welche die ehemaligen Machthaber dem Land ent
zogen haben, wieder zurückgeholt werden. Diese Fälle mögen 
nicht sehr zahlreich sein, doch haben wir in den letzten Jahren 
immer wieder gesehen, dass gerade in solchen Fällen die verbes
serte Rechtshilfe äusserst wichtig wäre. Beispiele hierfür sind 
die Gelder Somozas, Haile Selassies oder des Schahs. Wenn Nica
ragua nur einen Teil der riesigen Fluchtgeldvermögen Somozas 
wieder hätte beschaffen können, würde dei* wirtschaftliche Wie
deraufbau um vieles leichter fallen.

- Zum ändern hat die Bankeninitiative eine wichtige präventive 
Wirkung. Die Sicherheit von illegal erworbenen und in die Schweiz 
gebrachten Geldern wäre nicht mehr so absolut sicher gewähr
leistet wie heute, wenn potentiell die Gefahr besteht, dass der 
Schutz des Bankgeheimnisses wegfällt. Unter solchen Umständen 
würden Kapitalflüchtige ihr Geld nicht mehr so ohne weiteres bei 
Schweizer Banken deponieren. Dies stellt - unabhängig davon, ob 
im einzelnen Fall die Rechtshilfe auch wirklich durchgesetzt 
werden tenn - die wesentliche Abwehrwirkung gegen Fluchtgeld
dar. Ein Teil der Fluchtgelder würde in der Folge wahrscheinlich 
zu ändern Finanzplätzen abwandern. Da die Schweiz aber das wich
tigste Fluchtgeldparadies darstellt und diese ändern Finanz
plätze - Panama, Bahamas, Libanon - nie die gleichen weiteren 
Vorzüge wie politische und wirtschaftliche Stabilität aufweisen 
können, ergäbe sich wohl gesamthaft für die Dritte Welt eine 
Eindämmung der Kapitalflucht.

Im weiteren ergeben sich auch bessere Chancen, gegen Gelder 
vorzugehen, die aus krimineller Herkunft stammen. In vielen Fäl
len kann die Rechtshilfe nicht durchgesetzt werden, weil die 
handfesten Beweise für die kriminelle Herkunft nicht beschafft
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werden können. Da diese schmutzigen Gelder immer auch den Steu
ern hinterzogen werden, ergibt sich über die Rechtshilfe, wel
che aufgrund von Steuerhinterziehung angefordert werden könnte, 
ein Weg, um an diese Gelder heranzukommen.

Die Ausführungen zur Bankeninitiative haben gezeigt, dass die 
Initiative eigentlich minimale Forderungen aufstellt. Im we
sentlichen geht es nur darum, die massiven Missbräuche des 
Bankgeheimnisses zu verhindern. Damit würde erreicht, was in 
ändern westlichen Industriestaaten schon lange gilt. Für die 
Schweizer Banken gehen allerdings schon diese massvollen For
derungen viel zu weit. Sie wollen die systematische Unterstüt
zung der Kapitalflucht durch die schweizerischen Gesetze nicht 
angetastet sehen. Der Entwurf für eine Totalrevision des Ban
kengesetzes, welche vom Bundesrat als indirekter Gegenvor
schlag zur Bankeninitiative präsentiert wird, bringt im Bereich 
von Bankgeheimnis und Rechtshilfe keinerlei wesentliche Ver
besserungen. Die internationale Hehlerrolle, welche die Schwei
zer Banken im Dienst von Diktatoren und Dunkelmännern spielen, 
soll weiterhin ermöglicht werden.

Die Bankeninitiative ist darum nach wie vor notwendig und rich
tig. Sie braucht unsere volle Unterstützung. Die Bankeninitia
tive ist aber nur ein erster Schritt . Sie kann nicht den Fi
nanzplatz Schweiz von heute auf morgen entwicklungspolitisch 
sinnvoll ausrichten. Vielmehr braucht es den immer stärker wer- 
denen politischen Druck von immer mehr Leuten, damit die Ge
schäfte "unserer" Banken nicht weiter "die Grundrechte der 
grossen Mehrheit der Menschen" verletzen können. Der Finanz
platz Schweiz und dessen entwicklungspolitischen Auswirkungen 
bleiben ein Dauerthema
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